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Weitere Informationen und Themen 

Sonderseiten:  
 

Institution Hinweise / Inhalte 

Caritasverband für die 

Diözese Münster 

 

u. a. arbeitsrechtliche Themen der Caritas wie Kurzarbeit etc. 

Ministerium für Arbeit, 

Gesundheit und Soziales 

Nordrhein-Westfalen 

(MAGS) 

 

Informationen zum Coronavirus in NRW 

 

Gültige Verordnungen und Erlasse zur Bekämpfung der Corona-

Pandemie 

Landeszentrum Gesundheit 
Nordrhein-Westfalen (LZG) 

Corona-Meldelage 

  
Bundesministerium für 

Gesundheit (BMG) 

 

Informationen zur Corona-Pandemie 

 

Die Bundesregierung  Coronavirus in Deutschland  
  
Robert-Koch-Institut 

 

 

Infektionsschutzmaßnahmen, Kontaktpersonenmanagement, 

Prävention und Bekämpfung im medizinischen Bereich etc. 

Bezirksregierung Arnsberg 

 

Coronavirus im Regierungsbezirk 

Bezirksregierung Münster Coronavirus im Regierungsbezirk 

  
Bezirksregierung Düsseldorf Coronavirus im Regierungsbezirk 
  
Gemeinsame 
Bundesausschuss (G-BA) 

Befristete Sonderregelungen im Zusammenhang mit der 
Coronavirus-Pandemie 

  
Kassenärztliche Vereinigung 
Nordrhein (KVNO) 

Informationen zum Coronavirus (Informationen für Patienten und 
Praxen) 

  
Kassenärztliche Vereinigung 
Westfalen-Lippe (KVWL) 

Themenseite Corona der KVWL zum Coronavirus 

 

COVID-19 SACHKOSTENRECHNER 
Es wird ein kostenloses Tool zur Abschätzung von Mehrkosten durch die COVID-19 Pandemie in den 

Krankenhäusern der hessischen Krankenhausgesellschaft (HKG), Vicondo Healthcare GmbH sowie der 

inspiring-Health GmbH angeboten Abrufbar auf der Webseite der inspiring-health GmbH. 

 

  

https://www.caritas-muenster.de/aktuelles/infos-zu-corona/infos-zu-corona
https://www.mags.nrw/coronavirus
https://www.mags.nrw/erlasse-des-nrw-gesundheitsministeriums-zur-bekaempfung-der-corona-pandemie
https://www.mags.nrw/erlasse-des-nrw-gesundheitsministeriums-zur-bekaempfung-der-corona-pandemie
https://www.lzg.nrw.de/inf_schutz/corona_meldelage/index.html
file://///bistum.local/data/DICV/Caritas/Abteilung-03/Krankenhaeuser/Coronakrise/Yvonne/Informationen%20zum%20Coronavirus
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html
https://www.bezreg-muenster.de/de/im_fokus/uebergreifende_themen/coronavirus/coronavirus_allgemein/index.html
https://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/themen/c/corona/index.php
http://www.brd.nrw.de/corona/index.jsp
https://www.g-ba.de/service/sonderregelungen-corona/
https://www.g-ba.de/service/sonderregelungen-corona/
https://coronavirus.nrw/
https://coronavirus.nrw/
https://www.kvwl.de/arzt/kv_dienste/info/berichte/dok/2020_01_28.htm
https://www.inspiring-health.de/de/news/covid-19-sachkostenrechner-online.html
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Ethische Entscheidungen im Kontext der Corona-Pandemie  

 

Ethikberatergruppe für Krankenhäuser 

Vor dem Hintergrund dass sich das deutsche Gesundheitswesen im Zuge der voranschreitenden 

Covid-19-Pandemie derzeit vorsorglich auf eine dramatische Verknappung notfall- und 

intensivmedizinischer Ressourcen vorbereitet hat das Bistum Münster eine gruppe von Beraterinne 

und Berater eingesetzt, die als Ansprechpersonen zur Verfügung stehen, um Verfahrensregelungen in 

Krankenhäuser im Rahmen der Covid-19-Pandemie ethisch reflektieren. Das Angebot richtet sich an 

Krankenhäuser, insbesondere Einrichtungsleitungen, Ärztinnen und Ärzte, an Pflegende sowie die 

Krankenhausseelsorgerinnen und Krankenhausseelsorger. 

Eingerichtet wurde die Gruppe von Generalvikar Dr. Winterkamp. Sie ist beim Referenten für den 

Bereich der Krankenhausseelsorger im Bischöflichen Generalvikariat Münster, Pfarrer Dr. Leo 

Wittenbecher, angesiedelt. Ihr gehören zudem die beiden Diakone Bernhard Rathmer und Dr. 

Hermann Opgen-Rhein, die Pastoralreferentin Brunhilde Oestermann-Giersch sowie Dr. Boris Krause 

(DiCV Münster) an. 

Erreichbar ist die Gruppe telefonisch unter 0251 – 495 1327. 

Weiterführende Dokumente: 

- Neuauflage der Empfehlungen der Deutschen Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und 

Notfallmedizin (DIVI) und weiteren Fachgesellschaften1: Klinisch-ethische Empfehlungen über 

die Zuteilung von Ressourcen in der Notfall und der lntensivmedizin im Kontext der COVID-

19-Pandemie (Version 2) 

 

- Deutsche Ethikrat: Ad-hoc-Empfehlungen „Solidarität und Verantwortung in der Corona-

Krise“ 
 

- Bistum Essen: Stellungnahme zu Entscheidungen über die Verteilung notfall- und 

intensivmedizinischer Ressourcen in der Corona-Krise 

 

- Deutsche Bischofskonferenz: Medizinische Allokationsprobleme angesichts der Covid-19-

Pandemie in ethischer Beurteilung 

 

- Argumentationsskizze des Sekretariats der Deutschen Bischofskonferenz zur „Triage. 

Medizinische Allokationsprobleme angesichts der Covid-19-Pandemie in ethischer 

Beurteilung“ 

 
- Orientierungshilfe der Bundesärztekammer vom 05.05.2020 „Allokation medizinischer 

Ressourcen am Beispiel der SARS-CoV-2-Pandemie im Falle eines Kapazitätsmangels“ 

 
1 Deutsche Gesellschaft für Interdisziplinäre Notfall- und Akutmedizin (DGINA), Deutschen Gesellschaft für 
Anästhesiologie und Intensivmedizin (DGAI), Deutsche Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und 
Notfallmedizin (DGIIN), Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin (DGP), Deutsche 
Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP), Akademie für Ethik in der Medizin (AEM) 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.meine-caritas.de%2Ffiles%2Fnewsletters%2Fff219510-8ec2-4ec0-8b30-7cae22760848%2F9dbf6263-2240-4219-ae1f-0f7ed320d08e%2Fdocuments%2F200416-divi-covid-19-ethik-empfehlung-version-2.pdf&data=02%7C01%7Cbook%40caritas-muenster.de%7C7235b1719be1443de81e08d7ed0fc378%7C810164a5596d439fb9bf84f68aa6f191%7C0%7C1%7C637238524271853955&sdata=6B1E6e3r3t2p6XMmwzDos3eK9fpfv%2BVJtdUvP1KKNYs%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.meine-caritas.de%2Ffiles%2Fnewsletters%2Fff219510-8ec2-4ec0-8b30-7cae22760848%2F9dbf6263-2240-4219-ae1f-0f7ed320d08e%2Fdocuments%2F200416-divi-covid-19-ethik-empfehlung-version-2.pdf&data=02%7C01%7Cbook%40caritas-muenster.de%7C7235b1719be1443de81e08d7ed0fc378%7C810164a5596d439fb9bf84f68aa6f191%7C0%7C1%7C637238524271853955&sdata=6B1E6e3r3t2p6XMmwzDos3eK9fpfv%2BVJtdUvP1KKNYs%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.meine-caritas.de%2Ffiles%2Fnewsletters%2Fff219510-8ec2-4ec0-8b30-7cae22760848%2F9dbf6263-2240-4219-ae1f-0f7ed320d08e%2Fdocuments%2F200416-divi-covid-19-ethik-empfehlung-version-2.pdf&data=02%7C01%7Cbook%40caritas-muenster.de%7C7235b1719be1443de81e08d7ed0fc378%7C810164a5596d439fb9bf84f68aa6f191%7C0%7C1%7C637238524271853955&sdata=6B1E6e3r3t2p6XMmwzDos3eK9fpfv%2BVJtdUvP1KKNYs%3D&reserved=0
https://www.ethikrat.org/fileadmin/Publikationen/Ad-hoc-Empfehlungen/deutsch/ad-hoc-empfehlung-corona-krise.pdf
https://www.ethikrat.org/fileadmin/Publikationen/Ad-hoc-Empfehlungen/deutsch/ad-hoc-empfehlung-corona-krise.pdf
file:///C:/Users/book/AppData/Local/Microsoft/windows/INetCache/Content.Outlook/2Q06TC0B/-https:/www.bistum-essen.de/fileadmin/relaunch/Meldungen/PDF_fuer_Meldung/Stellungnahme_zu_Entscheidungen_ueber_die_Verteilung_notfall-_und_intensivmedizinischer_Ressourcen_in_der_Corona-Krise.pdf
file:///C:/Users/book/AppData/Local/Microsoft/windows/INetCache/Content.Outlook/2Q06TC0B/-https:/www.bistum-essen.de/fileadmin/relaunch/Meldungen/PDF_fuer_Meldung/Stellungnahme_zu_Entscheidungen_ueber_die_Verteilung_notfall-_und_intensivmedizinischer_Ressourcen_in_der_Corona-Krise.pdf
https://dbk.de/nc/presse/aktuelles/meldung/triage/detail/detail/detail/detail/
https://dbk.de/nc/presse/aktuelles/meldung/triage/detail/detail/detail/detail/
https://dbk.de/nc/presse/aktuelles/meldung/triage/detail/detail/detail/detail/
https://dbk.de/nc/presse/aktuelles/meldung/triage/detail/detail/detail/detail/
https://dbk.de/nc/presse/aktuelles/meldung/triage/detail/detail/detail/detail/
https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ordner/Stellungnahmen/BAEK_Allokationspapier_05052020.pdf
https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ordner/Stellungnahmen/BAEK_Allokationspapier_05052020.pdf
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P r e s s e m i t t e i l u n g 

 

 

DKG zur Situation der Krankenhäuser in der erneuten Corona-Welle 
 

Kliniken brauchen schnelle Entscheidungen zur 

finanziellen Absicherung in der zweiten Welle 

 

Berlin, 05. November 2020 – Die Krankenhäuser stehen in der 

zweiten Corona-Welle vor noch größeren Herausforderungen als 

im Frühjahr. Die Zahl der COVID-19-Intensivpatienten 

verdoppelt sich aktuell innerhalb von zwei Wochen und wird 

bereits am Freitag den Höchststand aus dem April mit rund 2.900 

Patienten erreichen. Die Tendenz ist weiterhin stark steigend, 

sodass bis Ende November mit einer nochmaligen Verdoppelung 

auf dann 6.000 Patienten zu rechnen ist. „Diese gewaltige 

Herausforderung zwingt die Kliniken, die Regelversorgung 

schrittweise zurückzufahren. Anders als im Frühjahr, wollen wir 

aber einen bundesweiten und generellen Lockdown der Kliniken 

verhindern. Wir werden alles daran setzen, in den Regionen an 

die jeweilige Situation angepasst zu reagieren. Die Kliniken 

haben gezeigt, dass sie sehr verantwortungsvoll mit der 

Verschiebung weniger dringlicher Behandlungen umgegangen 

sind, dies unterstreichen auch Studien der Krankenkassen. 

Medizinisch dringliche Leistungen stehen nicht zur Disposition. 

Dabei muss jeder Einzelfall sorgsam abgeklärt werden“, erklärte 

Dr. Gerald Gaß, Präsident der DKG.  

Die Bevölkerung kann darauf vertrauen, dass die Notaufnahmen 

auch in den kommenden Wochen in Betrieb bleiben und für akute 

Notfälle bereitstehen. […] 

Die vollständige Pressemeldung ist abrufbar auf der Webseite der Deutschen 

Krankenhausgesellschaft (DKG) 

Siehe auch Politische Forderungen der KGNW nach Maßnahmen bei derzeit stark ansteigenden 

Infektionszahlen (vgl. KGNW-Rundschrieben 821/2020 vom 06.11.2020)   

https://www.dkgev.de/dkg/presse/details/kliniken-brauchen-schnelle-entscheidungen-zur-finanziellen-absicherung-in-der-zweiten-welle/
https://www.dkgev.de/dkg/presse/details/kliniken-brauchen-schnelle-entscheidungen-zur-finanziellen-absicherung-in-der-zweiten-welle/
https://www.kgnw.de/dv/mitgliederservice/archiv/kgnw_rs_2020_821.pdf/
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P r e s s e m i t t e i l u n g 
 

 

DKG zu Intensivbetten-Kapazitäten 
 

Kapazitäten auf den Intensivstationen sind 

gesichert und verfügbar 

 

Berlin, 03. November 2020 – Der Präsident der Deutschen 

Krankenhausgesellschaft (DKG), Dr. Gerald Gaß, stellt zur 

Diskussion über die Anzahl der freien Intensivbetten klar, dass 

die im DIVI-Intensivregister angegebenen Bettenkapazitäten zur 

Versorgung von schwerstkranken Patientinnen und Patienten 

ohne Zweifel zur Verfügung stehen. 

„Die aktuelle Diskussion über die Zahl freier Intensivbetten führt 

zur Verunsicherung in der Öffentlichkeit. Dem müssen wir 

entschieden entgegentreten. Die Kliniken melden seit April 

diesen Jahres regelmäßig und täglich ihre aktuell belegten und 

verfügbaren Intensivbetten. Stand heute sind in den deutschen 

Kliniken rund 21.500 Intensivbetten belegt und gut 7.000 

Intensivbetten als verfügbar gemeldet. Hinzu kommt eine eiserne 

Notfallreserve von rund 12.000 Betten die ergänzend aufgestellt 

werden können."  

[…] 

 

Die vollständige Pressemeldung ist abrufbar auf der Webseite der Deutschen 

Krankenhausgesellschaft (DKG) 

  

https://www.dkgev.de/dkg/presse/details/kapazitaeten-auf-den-intensivstationen-sind-gesichert-und-verfuegbar/
https://www.dkgev.de/dkg/presse/details/kapazitaeten-auf-den-intensivstationen-sind-gesichert-und-verfuegbar/
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P r e s s e m i t t e i l u n g 
 

DKG zu steigenden Infektionszahlen und den Auswirkungen auf die Kliniken 
 

Krankenhäuser brauchen Corona-Flexibilität 

Berlin, 14. Oktober 2020 – Angesichts der steigenden Zahl von 

krankenhausbehandlungsbedürftigen Coronafällen erklärte Georg 

Baum, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft 

(DKG):  

 

„Das Maßnahmenpaket der Bundesregierung und der Bundesländer 

mit Konzentration auf die Infektionsprävention muss dringend und 

schnell um Maßnahmen ergänzt werden, die die Krankenhäuser in die 

Lage versetzen, mit maximaler Flexibilität und 

Ressourcenverfügbarkeit die Pandemie von der medizinischen Seite 

her so abzusichern, dass eine Überlastung der Krankenhäuser und ein 

erneuter Lockdown des gesamten wirtschaftlichen Geschehens 

vermieden werden kann. 

 

In absolutem Widerspruch dazu steht die vorgesehene Erweiterung 

der Pflegeuntergrenzenvorgaben auf die großen medizinischen 

Bereiche der Chirurgie, der Inneren und der Pädiatrie. Nach den 

Erhebungen, die die Grundlage für die Anhaltszahlen sind, müssten 25 

% aller Krankenhäuser Pflegepersonal in diesen Bereichen 

aufstocken.  

 

[…] 

 
 

Die vollständige Pressemeldung ist abrufbar auf der Webseite der Deutschen 

Krankenhausgesellschaft (DKG) 

 

 

  

https://www.dkgev.de/dkg/presse/details/krankenhaeuser-brauchen-corona-flexibilitaet/
https://www.dkgev.de/dkg/presse/details/krankenhaeuser-brauchen-corona-flexibilitaet/
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P r e s s e m i t t e i l u n g 

 

DKG zu Intensivbetten-Kapazitäten 

 

Krankenhäuser sind für starken 
Infektionsanstieg gerüstet  
 

Berlin, 08. Oktober 2020 – Die deutschen Krankenhäuser sind so gut 

auf einen weiteren Anstieg der Infektions- und Patientenzahlen 

vorbereitet, wie kaum ein anderes Klinikwesen auf der Welt. Mit mehr 

als 30.000 für Covid-19-Patienten geeigneten Intensivbetten und der 

Möglichkeit, kurzfristig 12.000 weitere Intensivbetten zu aktivieren, 

liegen die Kapazitäten für schwer Erkrankte weit über dem Niveau 

anderer europäischer Länder. „Die Krankenhäuser sind auch für stark 

steigende Zahlen sehr gut aufgestellt. Voraussetzung ist aber immer, 

dass sich alle darum bemühen, ein exponentielles Wachstum der 

Neuinfektionszahlen zu bremsen. Dann werden wir auch die zweite 

Infektionswelle meistern“, erklärt Dr. Gerald Gaß, Präsident der 

Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG).  

 

Schon während der ersten Corona-Welle haben die deutschen 

Krankenhäuser gezeigt, dass sie schnell auf veränderte 

Infektionslagen reagieren können. So haben sie vor allem durch die 

kurzfristige Verschiebung nicht akut notwendiger Behandlungen sehr 

viele Kapazitäten für Covid-Erkrankte freihalten können. Mittlerweile 

können wir die Krankheit, ihre Verbreitung und ihre Behandlung sehr 

viel besser einschätzen und noch zielgenauer reagieren. Mit dem 

Intensivregister der DIVI steht uns ein Werkzeug für die 

flächendeckende und systematische Erfassung der Kapazitäten und 

zur Patientensteuerung zur Verfügung, die von jedermann täglich 

aktualisiert online eingesehen werden können.  

 

[…] 
 

Die vollständige Pressemeldung ist abrufbar auf der Webseite der Deutschen 

Krankenhausgesellschaft (DKG) 

  

https://www.dkgev.de/dkg/presse/details/krankenhaeuser-sind-fuer-starken-infektionsanstieg-geruestet/
https://www.dkgev.de/dkg/presse/details/krankenhaeuser-sind-fuer-starken-infektionsanstieg-geruestet/
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P r e s s e m i t t e i l u n g 

 

DKG zur vorgelegten Studie des RWI 
 

Insolvenzwelle droht – mit negativen Folgen für 
die Bevölkerung 
 
Berlin, 06. Oktober 2020 – Die am Dienstag vorgelegte Studie des RWI 

macht deutlich, dass die Krankenhäuser in Deutschland über das Jahr 

hinaus eine bessere Finanzierung benötigen. Die schon vor der 

Corona-Pandemie extrem angespannte wirtschaftliche Lage vieler 

Häuser wird sich spätestens 2022 – so die Wissenschaftler – zu einer 

Insolvenzwelle ausdehnen. „Die Untersuchung unterstreicht, dass die 

von der Deutschen Krankenhausgesellschaft geforderte strukturelle 

Debatte über die Planung und Finanzierung von Kliniken umgehend 

geführt werden muss. Wir müssen darüber diskutieren, wie wir 

Daseinsvorsorge langfristig gesichert finanzieren können. Wie viel 

Vorhaltefinanzierung benötigen wir? Zentral ist aber auch, dass wir 

endlich von der kalten Strukturbereinigung wegkommen. Die drohende 

Insolvenzwelle gefährdet bedarfsnotwendige Kliniken – mit Folgen für 

die Bevölkerung vor Ort. Nicht jedes Bett und jeder Klinikstandort wird 

zwingend auch in der Zukunft benötigt. Aber die Entscheidung, wie es 

mit unserer Kliniklandschaft weitergeht, darf nicht durch Insolvenzen 

entschieden werden, sondern durch die Entscheidung der politisch 

Verantwortlichen in den Ländern“, erklärt Dr. Gerald Gaß, Präsident 

der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG). 

Die Corona-Pandemie zeigt, wie […] 

 

Die vollständige Pressemeldung ist abrufbar auf der Webseite der Deutschen 

Krankenhausgesellschaft (DKG) 

 

 

  

https://www.dkgev.de/dkg/presse/details/insolvenzwelle-droht-mit-negativen-folgen-fuer-die-bevoelkerung/
https://www.dkgev.de/dkg/presse/details/insolvenzwelle-droht-mit-negativen-folgen-fuer-die-bevoelkerung/
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P r e s s e m i t t e i l u n g 
 

DKG zu Krankenhausreformen nach Corona  
 

Lehren aus der Pandemie für gute Krankenhauspolitik 

 
Berlin, 30. Juni 2020 – Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) hat 

trägerübergreifend ein Positionspapier zu den wesentlichen Lehren aus der 

Pandemie für gute Krankenhauspolitik verabschiedet. „Wir haben nach diesen 

Monaten mit enormen Herausforderungen ein Resümee gezogen und wichtigen 

kurzfristigen Handlungsbedarf definiert und zugleich auch Lehren für die 

langfristigen Strukturdebatten gezogen. Damit verbinden wir auch die Erwartung 

einer sachlichen Evaluation des wohl schwierigsten Jahres für das 

Gesundheitswesen in Deutschland“, erklärte DKG-Präsident Dr. Gerald Gaß.  

Die Krankenhäuser und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben in den 

vergangenen Monaten den Kern der systemsichernden Infrastruktur für 

Deutschland gebildet. „Rund 30.000 COVID-19-Patienten wurden in den Kliniken 

stationär behandelt und fast die Hälfte davon intensivmedizinisch versorgt.  Auch 

haben die Kliniken viele Patienten in den Ambulanzen betreut. Die Kliniken haben 

in dieser Zeit mit einer enormen Kraftanstrengung bewiesen 

[…]  

 

Die vollständige Pressemeldung ist abrufbar auf der Webseite der Deutschen 

Krankenhausgesellschaft  

 

 

  

https://www.dkgev.de/dkg/presse/details/lehren-aus-der-pandemie-fuer-gute-krankenhauspolitik-1/
https://www.dkgev.de/dkg/presse/details/lehren-aus-der-pandemie-fuer-gute-krankenhauspolitik-1/
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Krankenhausplanung  
 

PRESSEMITTEILUNG des Caritasverbandes für die Diözese vom 12.05.2020 

Krankenhausplanung neu bewerten 

 
Mit vielen Standorten ist das Gesundheitssystem im Bistum Münster gut ausgebaut. Allein 

55 katholische Kliniken stehen nicht nur in der derzeitigen Corona-Krise bereit, Patienten 

aufzunehmen. 

"Wir sehen, dass sich diese Struktur mit spezialisierten und Allgemeinkrankenhäusern bewährt und 

Reserven bietet, die uns in der akuten Lage sogar die Möglichkeit bieten, an Covid-19 erkrankte 

Menschen aus anderen Ländern aufzunehmen," sagt Diözesancaritasdirektor Heinz-Josef Kessmann. 

[…] 

Die vollständige Pressemeldung ist abrufbar auf der Webseite des DiCV Münster 

042-2020 (hgw) 12. Mai 2020 

 

PRESSEMITTEILUNG des Caritas in Nordrhein-Westfalen vom 24.08.2020  

Versorgungssicherheit statt kalter Strukturwandel 

Caritas in NRW: Krankenhausplanung gehört zur Daseinsvorsorge und darf 

nicht an Dritte delegiert werden 
Düsseldorf - Die Caritas in NRW fordert die Landesregierung auf, Konsequenzen aus der Corona-

Pandemie zu ziehen und bei der Krankenhausplanung der sozialstaatlichen Verpflichtung zur 

Daseinsvorsorge nachzukommen. Diese Verantwortung müsse als hoheitliche Aufgabe 

wahrgenommen werden und könne nicht an Dritte, auch nicht an Krankenkassen, delegiert werden, 

heißt es in einem Positionspapier der Caritas in NRW, die 200 katholische Kliniken im Land vertritt. 

"Alleinige Aufgabe der Krankenhausplanung ist es, die Versorgung sicherzustellen", mahnt die 

Caritas. "Ökonomische Erwägungen dürfen in diesem Zusammenhang nur eine nachgeordnete Rolle 

spielen." Wie bei der Feuerwehr müsse auch in Krankenhäusern die Grundausstattung mit Personal 

und Technik finanziert werden - unabhängig von der konkreten Inanspruchnahme. "Wir fordern 

‚Wettbewerb ja‘, aber nicht zu Lasten der Versorgung von Patientinnen und Patienten", so die 

Caritas. Eine qualitätsorientierte Krankenhausplanung müsse auch regionale Besonderheiten 

berücksichtigen […] 

 

Die vollständige Pressemeldung ist abrufbar auf der Website des Caritas in Nordrhein-Westfalen (PM 

als  .pdf-Datei). Das Positionspapier ist abrufbar auf der Website des Caritas Nordrhein-Westfalen 

und hier finden Sie hier. 

CARItalk.Podcast zum Thema Krankenhäuser: Patientenwohl an erster Stelle finden Sie hier (LINK)  

https://www.caritas-muenster.de/aktuelles/presse/krankenhausplanung-neu-bewerten-3fdc04cc-88fd-4399-b29f-0c3f8a96cfa1
https://www.caritas-nrw.de/pressemitteilungen/versorgungssicherheit-statt-kalter-strukturwandel/1761105/
http://www.caritas-muenster.de/cms/contents/caritas-muenster.de/medien/dokumente/aktuelles/corona/pi-katholische-krank/pi_katholische_krankenhaeuser_240820.pdf
https://www.caritas-nrw.de/stellungnahmen/zukunft-der-krankenhaeuser-in-nordrhein-westfalen/1760275/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.meine-caritas.de%2Ffiles%2Fnewsletters%2Fff219510-8ec2-4ec0-8b30-7cae22760848%2Fb3a0d4f0-583f-4de2-a92f-2a6f35f3adc0%2Fdocuments%2FPositionspapier_Zukunft_der_Krankenh%25C3%25A4user_in_NRW_2020.pdf&data=02%7C01%7Cbook%40caritas-muenster.de%7Cf66bfeb67ffb41ae378f08d849d1ad26%7C810164a5596d439fb9bf84f68aa6f191%7C0%7C1%7C637340512186393868&sdata=ajMjdrJ%2F6OYHmuMMjkOpbqoTfVomo1w99G5qJTrrcsY%3D&reserved=0
https://caritalks.podigee.io/
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Ein neuer Alltag auch für den Klinikbetrieb in Deutschland 

 

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen entwickelt sich aufgrund der getroffenen Maßnahmen derzeit 

linear. Daher sollen in den Krankenhäuser nach Vorstellung des Bundesministeriums für Gesundheit 

(BMG) die elektiven Eingriffe wieder hochfahren werden. Außerdem wird empfohlen, dass künftig 

jeder Patient bei Aufnahme in ein Krankenhaus auf COVID-19 getestet werden soll. Das 

Bundesministerium für Gesundheit (BMG) hat am 27.04.2020 das Konzeptpapier „Ein neuer Alltag 

auch für den Klinikbetrieb in Deutschland“ vorgelegt, das von den für Krankenhausplanung 

zuständigen Bundesländern ab dem 03.05.2020 umgesetzt werden soll. Das Konzeptpapier des 

Bundes umfasst acht Schritte für ein „geregeltes Anfahren“ des Krankenhausbetriebes:  

Das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium erarbeitet zurzeit im Dialog mit den gesetzlichen 

Krankenkassen, den Ärztekammern, den Kassenärztlichen Vereinigungen und der 

Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen unter Berücksichtigung der landesspezifischen 

Besonderheiten an einem Umsetzungskonzept für Nordrhein-Westfalen.  

Nunmehr hat Herr Minister Laumann die Krankenhäuser und die Bezirksregierungen mit Schreiben 

vom 29.04.2020 über die schrittweise Wiederaufnahme elektiver Maßnahmen in den nordrhein-

westfälischen Krankenhäuser informiert. Neben Aussagen zu intensivmedizinischen 

Reservekapazitäten beinhaltet das Schreiben Empfehlungen zu den Krankenhausambulanzen und zu 

allgemeinen Vorgaben zur Wiederaufnahme elektiver Maßnahmen im Kontext der Corona-

Pandemie. 

 

Leopoldina fordert Umdenken bei Krankenhausversorgung 

 
Ad-Hoc-Stellungnahme der Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina „Medizinische 

Versorgung und patientennahe Forschung in einem adaptiven Gesundheitssystem“ 

 

Ein grundsätzliches Umdenken in der Krankenhausversorgung in Deutschland fordert die Nationale 

Akademie der Wissenschaften Leopoldina. In der Coronakrise habe sich gezeigt, dass das 

Krankenhaussystem sich zuerst am Patientenwohl und der Qualität der Versorgung ausrichten müsse 

und nicht ein „primär gewinnorientiertes System“ sein dürfe. 

Die Wissenschaftler unterstreichen in ihrer Stellungnahme, dass an das Gesundheitssystem nicht die 

gleichen wirtschaftlichen Maßstäbe angelegt werden dürften wie in der freien, 

wettbewerbsorientierten Wirtschaft. Die Nationale Akademie empfiehlt ein bedarfs- und nicht 

primär gewinnorientiertes System. Als Ziel sei ein adaptives Gesundheitssystem, in dem Öffentlicher 

Gesundheitsdienst, ambulanter sowie stationärer Sektor zusammenarbeiteten und eine schnelle 

Translation von Forschungsergebnissen in die klinische Praxis erfolge. 

Kurzfassung (vgl. Leopoldina, 2020, Seite 1) 

  

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Faktenpapier_Neuer_Klinikalltag.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Faktenpapier_Neuer_Klinikalltag.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Faktenpapier_Neuer_Klinikalltag.pdf
http://www.caritas-muenster.de/cms/contents/caritas-muenster.de/medien/dokumente/aktuelles/corona/brief-laumann-wieder/brief_laumann_wiederaufnahme_regelbetrieb.pdf
http://www.caritas-muenster.de/cms/contents/caritas-muenster.de/medien/dokumente/aktuelles/corona/brief-laumann-wieder/brief_laumann_wiederaufnahme_regelbetrieb.pdf
https://www.leopoldina.org/prins/files/dokumente/dok_20200527095756_ad742cd156.pdf
https://www.leopoldina.org/prins/files/dokumente/dok_20200527095756_ad742cd156.pdf
https://www.leopoldina.org/prins/files/dokumente/dok_20200527095756_ad742cd156.pdf
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Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und des 

Krankenhausentlastungsgesetzes auf die Krankenhäuser 
Im Rahmen einer Befragung des Deutschen Krankenhausinstituts (DKI) im Auftrage der Deutschen 

Krankenhausgesellschaft (DKG) wurde aus den Krankenhäusern berichtet, dass für rund drei Viertel 

der Kliniken die gesetzlich vorgesehenen Ausgleichszahlungen für die Krankenhäuser nicht 

ausreichend seien, um die Erlösausfälle und Zusatzkosten durch die COVID-19-Pandemie zu 

kompensieren. Bei größeren Häusern ab 600 Betten befürchten sogar 87 Prozent der Kliniken, durch 

die Krise in eine wirtschaftliche Schieflage zu geraten. 

 

Klinik-Stresstest des Bibliomedverlages 
Interaktive Datenanalysen aus dem Klinikmarkt  

Der Bibliomedverlag stellt gemeinsam mit ihrem Partner MEDIQON den Bibliomed-Klinik-Stresstest 

bereit, der Rückschlüsse und Aussagen über die Versorgungslandschaft darstellt. Auf Basis von 

Qualitätsberichten können Nutzer für einzelne Fachbereiche beispielsweise Anfahrtswege 

analysieren oder die Frage beantworten: Welche Folgen hat es, wenn ein Krankenhaus schließt? 

Wohin wandern Patientenströme? Wie verteilen sich Strukturmerkmale im Bundesgebiet? Hier 

finden Sie alle Artikel dieser Serie inkl. interaktiven Tableaus. 

LINK zum Bibliomed-Klinik-Stresstest  (allgemein) 

Artikel: Bibliomed-Klinik-Stesstest zum Rückgang der Zahl der Behandlungsfälle während der Corona-

Krise  

  

https://www.dkgev.de/fileadmin/default/Mediapool/0_Home/2020-05-29_Anlage_Corona-Befragung.pdf
https://www.dkgev.de/fileadmin/default/Mediapool/0_Home/2020-05-29_Anlage_Corona-Befragung.pdf
https://www.bibliomedmanager.de/stresstest
https://www.bibliomedmanager.de/news/klinik-stresstest-zeigt-fallzahlrueckgang-nach-fachabteilung
https://www.bibliomedmanager.de/news/klinik-stresstest-zeigt-fallzahlrueckgang-nach-fachabteilung
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Quelle: https://kkvd.de/downloads/pm-forsa-umfrage-covid19/ 

forsa-Umfrage: Mit Kahlschlag bei Kliniken wären Pandemien nicht zu 

bewältigen 
08.07.2020 – 74 Prozent der Bürger glauben nicht, dass Deutschland Pandemien wie die Corona-

Pandemie mit deutlich weniger, dafür jeweils größeren Krankenhäusern hätte bewältigen können. 

Dies ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts forsa im 

Auftrag des Katholischen Krankenhausverbands Deutschlands (kkvd). Eine solche drastische 

Reduzierung der Krankenhausstandorte in Deutschland wird von einigen Wissenschaftlern gefordert. 

Gleichzeitig ist 93 Prozent der Befragten ein wohnortnahes Krankenhaus sehr wichtig (62 Prozent) 

oder wichtig (31 Prozent). 

Corona: Dezentrales Netz an Kliniken war Erfolgsfaktor 

Bernadette Rümmelin, Geschäftsführerin des kkvd: „Angesichts der Erfahrung aus der Corona-

Pandemie ist die Zeit für Debatten über einen Kahlschlag in der Krankenlandschaft nun wirklich 

überholt. Das dezentrale, 

flächendeckende Netz an Kliniken war 

ein wichtiger Erfolgsfaktor bei der 

Corona-Bekämpfung. Mit einem 

Kahlschlag in der 

Krankenhauslandschaft wären 

Pandemien künftig nicht mehr zu 

bewältigen. Das ist auch das Urteil von 

knapp drei Viertel der 

Bevölkerung.“ 

Mit der Hälfte der Kliniken wäre Pandemie nicht zu bewältigen 

Die Meinungsforscher fragten, ob Deutschland den Ausbruch der Corona-Pandemie mit etwa der 

Hälfte, dafür aber jeweils größeren Krankenhäusern hätte bewältigen können. Nur 19 Prozent der 

Befragten antworten mit Ja. 74 Prozent antworten Nein, durch eine solch drastische Reduzierung 

würde das Gesundheitssystem vor größere Probleme gestellt. Mit jeweils 78 Prozent wird diese 

Meinung von den 18 bis 29-Jährigen und den 50 bis 59-Jährigen besonders deutlich vertreten. 

Reformen an regionalem Versorgungsbedarf ausrichten 

Rümmelin weiter: „Die Krankenhäuser sind eine wichtige Säule der regionalen Daseinsvorsorge in 

unserem Land. Sie garantieren eine bedarfsgerechte medizinische Versorgung der Bevölkerung auf 

hohem Qualitätsniveau und sind flächendeckend nah erreichbar. Dies gilt auch für die 

Notfallversorgung. Reformen der Krankenhausversorgungsstruktur und -finanzierung sind nötig. Das 

ist keine Frage. Und dies wird mancherorts auch zu Klinikschließungen führen. Doch wichtig ist nun, 

dass diese Strukturreform gut geplant vorgenommen und vor allem am regionalen 

Versorgungsbedarf ausgerichtet wird. Der aktuell herrschende kalte Strukturwandel gefährdet immer 

mehr versorgungsrelevante Kliniken und damit auch die für alle Bevölkerungsgruppen gut 

erreichbare Gesundheitsversorgung. Zudem muss die Finanzierung der Krankenhäuser 

weiterentwickelt werden. Dabei ist wichtig, dass bedarfsnotwendige Kliniken ihre Vorhaltekosten 

https://kkvd.de/downloads/pm-forsa-umfrage-covid19/
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außerhalb des Systems der Fallpauschalen erstattet bekommen. So kann die wohnortnahe 

medizinische Versorgung dauerhaft gesichert werden, die über 90 Prozent der Deutschen so wichtig 

ist.“ 

Nahes Krankenhaus für 93 Prozent sehr wichtig oder wichtig 

In der Umfrage sagen 62 Prozent, dass ihnen ein Krankenhaus in unmittelbarer Nähe des Wohnortes 

sehr wichtig ist. Für weitere 31 Prozent ist 

dies wichtig. Zusammengenommen ergibt 

das 93 Prozent der Befragten. Nur sieben 

Prozent bezeichnen ein wohnortnahes 

Krankenhaus als nicht so wichtig oder 

unwichtig. In der Altersgruppen der 18- bis 

29-Jährigen ist die wohnortnahe 

Krankenhausversorgung 95 Prozent sehr 

wichtig oder wichtig, in der Altersgruppe 

über 60 Jahre gilt dies für 96 Prozent. 

Dichtes Netz an gut erreichbaren Kliniken notwendig 

„Den größten Anteil an den Testungen und der Behandlung von COVID-19-Patienten hatten in den 

Augen der Befragten die Krankenhäuser und Gesundheitsämter. Das deckt sich mit unserer 

Erfahrung, dass gerade in den ersten Wochen der Pandemie viele COVID-19-Verdachtsfälle direkt die 

Kliniknotaufnahmen ansteuerten, nicht selten auf Empfehlung ihres Hausarztes. Im Fall einer 

Pandemie ist daher auch künftig ein dichtes Netz an gut erreichbaren Kliniken wichtig. Gerade in den 

ersten Wochen der großen Unsicherheiten angesichts eines unbekannten Erregers können 

Krankenhäuser schneller reagieren und auch Patientenströme besser trennen, als dies in einer 

kleinen Arztpraxis möglich ist“, so Rümmelin abschließend. 

Krankenhäuser und Gesundheitsämter hatten größten Anteil 

Gefragt wurde zudem, wer in den letzten Monaten den größten Anteil hatte, sich um die Testung von 

Personen auf das Corona-Virus und die Behandlung von COVID-19-Patienten zu kümmern. Aus Sicht 

von jeweils 36 Prozent der Befragten sind 

dies die Krankenhäuser und die 

Gesundheitsämter gewesen. Die 

Hausärzte wurden von 13 Prozent 

genannt, alle gleichermaßen sagten 9 

Prozent. 

Die forsa-Umfrage fand im Zeitraum vom 

15. bis 17. Juni 2020 statt. Es wurden 

1.003 zufällig ausgewählte Personen ab 18 

Jahre telefonisch befragt. 

Grafiken und Details zu den Ergebnissen der Umfrage: https://kkvd.de/forsa-umfrage-covid19/

https://kkvd.de/forsa-umfrage-covid19/
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Förderungen Bund 

Konjukturpaket - Ergebnis des Koalitionsausschusses vom 03.06.2020 

Die Regierungskoalition hat sich auf Eckpunkte für ein umfangreiches Konjunktur- und Zukunftspaket 

mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 130 Milliarden Euro verständigt. Hilfen gibt es auch für das 

Gesundheitswesen. 

Neben der zentralen Einigung auf eine Absenkung der Mehrwertsteuer vom 01.07.2020 bis zum 

31.12.2020 von 19 Prozent auf 16 Prozent und für den ermäßigten Satz von 7 Prozent auf 5 Prozent 

soll auch ein sogenanntes „Zukunftsprogramm Krankenhäuser“ aufgelegt werden, aus dem Mittel 

für notwendige Investitionen in moderne Notfallkapazitäten als auch in eine bessere digitale 

Infrastruktur der Häuser fließen sollen. Die Umsetzung ist über die gesetzliche Erweiterung des 

Krankenhausstrukturfonds geplant – vorgesehen sind hierfür bis zu drei Milliarden Euro. 

Die Koalition strebt auch an, dass Deutschland im Bereich von medizinischer Schutzausrüstung, der 

Herstellung von Wirkstoffen und deren Vorprodukten sowie in der Impfstoffproduktion künftig über 

größere Kapazitäten und mehr Unabhängigkeit verfügt. Daher soll ein Programm zur Förderung der 

flexiblen und im Falle einer Epidemie skalierbaren inländischen Produktion wichtiger Arzneimittel 

und Medizinprodukte aufgelegt werden. Geschätzter Finanzbedarf: Eine Milliarde Euro. 

Der Bund will zudem Mittel zur Förderung der Entwicklung und der Sicherstellung der 

Produktionskapazitäten sowie einer frühzeitigen Produktionsaufnahme von Coronaimpfstoffen 

bereitstellen. Für das Gesundheitswesens ist ein „Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst“ 

(ÖGD) vorgesehen. In diesem Rahmen soll das ÖGD-Personal zukünftig in der 

Gesundheitspersonalrechnung des Statistischen Bundesamtes erfasst werden. Unter definierten 

Kriterien soll eine Personalmindestausstattung für ein Mustergesundheitsamt definiert werden. 

Der Bund will den Ländern in Form von Umsatzsteuerfestbeträgen die finanziellen Mittel zur 

Verfügung stellen, um die zusätzlich erforderlichen Stellen in den Gesundheitsämtern vor Ort für die 

kommenden fünf Jahre zu finanzieren – soweit die Anstellung bis Ende 2021 erfolgt ist 

Dokument: Eckpunkte des Konjunkturpakets: Corona-Folgen bekämpfen, Wohlstandsichern, 

Zukunftsfähigkeit stärken 

 

 

  

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Konjunkturpaket/2020-06-03-eckpunktepapier.pdf
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Konjunkturpaket/2020-06-03-eckpunktepapier.pdf
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Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG)  
 
Das BMG hat Anfang August eine Formulierungshilfe für ein Entwurf eines Gesetzes für ein 
Zukunftsprogramm Krankenhäuser (Krankenhauszukunftsgesetz) vorgelegt . Der Schwerpunkt des 
Gesetzes lag in der ursprünglichen Form fast ausschließlich auf der Förderung der Digitalisierung im 
stationären Bereich. Der Bund wird 3 Milliarden Euro bereitstellen, damit die Krankenhäuser in 
moderne Notfallkapazitäten, die Digitalisierung und ihre IT-Sicherheit investieren können. 
 
Der Bundestag hat am 18.09.2020 das Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG) beschlossen. Der 
Bundesrat hat dem KHZG am 09.10.2020 zugestimmt.. Das Gesetz ist am 29.10.2020 Inkrafttreten 
(LINK).  
 
Die Regelungen im Überblick: 
 

• Beim Bundesamt für Soziale Sicherung wird ein Krankenhauszukunftsfonds (KHZF) 

eingerichtet. Ab dem 01.01.2021 werden dem KHZF durch den Bund 3 Milliarden Euro über 

die Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds zur Verfügung gestellt. 

• Die Länder und/oder die Krankenhausträger übernehmen 30 Prozent der jeweiligen 

Investitionskosten. 

• Insgesamt steht für den KHZF somit ein Fördervolumen von bis zu 4,3 Milliarden Euro zur 

Verfügung. 

• Die Krankenhausträger können bereits seit dem 02.09.2020 mit der Umsetzung von 

Vorhaben beginnen und ihren Förderbedarf bei den Ländern anmelden. Ab Inkrafttreten des 

Gesetzes bis zum 31. 12.2021 können die Bundesländer Förderanträge an das Bundesamt für 

Soziale Sicherung stellen.  

• Gefördert werden können länderübergreifende Vorhaben  

• Vorhaben an Hochschulkliniken können mit bis zu 10% des Fördervolumens des jeweiligen 

Landes gefördert werden. 

 
Förderung von Notfallkapazitäten und digitaler Infrastruktur 
 

• Gefördert werden Investitionen in Notfallkapazitäten und eine digitale Infrastruktur, z.B. 

Patientenportale, elektronische Dokumentation von Pflege- und Behandlungsleistungen, 

digitales Medikationsmanagement, Maßnahmen zur IT-Sicherheit sowie 

sektorenübergreifende telemedizinische Netzwerkstrukturen. Auch erforderliche personelle 

Maßnahmen können durch den KHZF finanziert werden. 

• Der Stand der Digitalisierung der Krankenhäuser wird zum 30.06.2021 und 30.06.2023 

evaluiert. 

 
Finanzielle Hilfen für die Krankenhäuser 
 

• Der bereits bestehende Krankenhausstrukturfonds (II) wird um zwei Jahre bis 2024 

verlängert. 

• Erlösrückgänge, die Krankenhäusern in diesem Jahr gegenüber dem Jahr 2019 wegen der 

Corona-Pandemie entstanden sind, werden auf Verlangen des Krankenhauses in 

Verhandlungen mit den Kostenträgern krankenhausindividuell ermittelt und ausgeglichen. 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen.html
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• Für nicht anderweitig finanzierte Mehrkosten von Krankenhäusern aufgrund der Corona-

Pandemie, z. B. bei persönlichen Schutzausrüstungen, können für den Zeitraum vom 

01.10.2020 bis Ende 2021 krankenhausindividuelle Zuschläge vereinbart werden. 

 
Weitere Regelungen 
 

• Der Einsatz von Pflegekräften und anderen Beschäftigten in Krankenhäusern, die durch die 

Versorgung von mit dem Coronavirus infizierten Patientinnen und Patienten besonders 

belastet waren, wird finanziell anerkannt. Krankenhäusern, die während der ersten Monate 

der Corona-Pandemie verhältnismäßig viele mit dem Coronavirus infizierte Patientinnen und 

Patienten zu versorgen hatten, werden insgesamt 100 Millionen Euro für Prämienzahlungen 

zur Verfügung gestellt. Dabei treffen die Krankenhäuser selbst die Entscheidung über die 

begünstigten Beschäftigten und über die individuelle Prämienhöhe, die bis zu 1.000 Euro 

betragen kann (vgl. „§ 26a Sonderleistung an Pflegekräfte aufgrund von besonderen 

Belastungen durch die SARS-CoV-2-Pandemie; hierzu siehe auch  Krankenhauszukunftsgesetz 

ab Seite 24.) 

• Der Leistungszeitraum des Kinderkrankengeldes wird zeitlich auf das Jahr 2020 begrenzt 

ausgedehnt. 

• Im Bereich der Pflege werden wesentliche infolge der COVID-19-Pandemie geschaffene und 

bisher befristete Regelungen zur finanziellen Entlastung und Unterstützung von 

Pflegeeinrichtungen, Pflegebedürftigen und pflegenden Angehörigen verlängert. 

 
 
Gesetzesbeschluss des Deutschen Bundestages Gesetz für ein Zukunftsprogramm Krankenhäuser 
(Krankenhauszukunftsgesetz - KHZG) vom 23.10.2020 (LINK), Inkrafttreten am  29.10.2020 
 
BMG - Fragen und Antworten zum KHZG (FAQ) (LINK) 
 
Informationen auf der Webseite des BMGs (LINK) 
 
 
Stellungnahmeverfahren im Vorfeld der Beratungen im Bundestag und Bundesrat: 
 
Der Katholische Krankenhausverband e.V. (kkvd) hat sich gemeinsam mit dem Deutschen 
Caritasverband (DCV) zu den Eckpunkten des Gesetzes positioniert und begrüßt die Initiative die 
Bundesfinanzierung für den dringend notwendigen Ausbau der Digitalisierung auszuweiten. Die 
Stellungnahme des DCV und kkvd zu den Formulierungshilfen vom 13.08.2020 (LINK) 
 
Die Stellungnahme der DKG vom 08.09.2020 zum Gesetzentwurf (LINK) 
 
 

  

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/K/bgbl1_S.2208_KHZG_28.10.20.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/krankenhauszukunftsgesetz/faq-khzg.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/krankenhauszukunftsgesetz.html
http://www.caritas-muenster.de/cms/contents/caritas-muenster.de/medien/dokumente/aktuelles/corona/stellungnahme-zum-kh/stellungnahme_zum_khzg_kkvd_dcv.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/791662/1f1e5c92725a466f58b6ab0f413fefbb/19_14_0203-14-_DKG_KHZG-data.pdf
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Corona-Prämie für Pflegekräfte im Krankenhaus: Lösungsvorschlag von GKV-

Spitzenverband und Deutscher Krankenhausgesellschaft 
 

Der GKV-Spitzenverband und die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) haben sich auf eine 

Corona-Prämie für Pflegekräfte im Krankenhaus geeinigt. Das Konsenspapier liegt 

Gesundheitsminister Jens Spahn vor und sieht die Bereitstellung von 100 Millionen Euro für Prämien 

von bis zu 1.000 Euro an Pflegekräfte vor, die durch die Versorgung von Covid-19-Patienten 

besonders belastetet waren. Die Auswahl der anspruchsberechtigten Pflegekräfte und die Definition 

der Prämienhöhe obliegt dem Krankenhausträger in Abstimmung mit den Betriebsräten. „Die Prämie 

soll als einmalige Sonderleistung steuer- und sozial-versicherungsabgabenfrei erfolgen“, 

unterstreicht Stefanie Stoff-Ahnis, Vorstand beim GKV-Spitzenverband. 

Die Mittel aus dem 100-Millionen-Euro-Topf erhalten Krankenhäuser, die bis zum 30. September 

2020 eine bestimmte Mindestzahl von Covid-19-Fällen vorweisen können. „Die Zuordnung der Mittel 

für Corona-Prämien auf Krankenhäuser soll zu je 50 Prozent nach pandemiebedingter Belastung und 

bedarfsgerecht nach vorhandenem Pflegepersonal ausgestaltet werden“, heißt es in einer 

gemeinsamen Mitteilung von DKG und GKV. Die Berechnung liegt voraussichtlich beim InEK, an das 

die Kliniken seit Beginn der Pandemie entsprechende Leistungsdaten übermitteln. „Mit diesem 

Konzept wird der Weg freigemacht, an bis zu 100.000 Mitarbeiter eine Anerkennungsprämie zu 

leisten“, erklärt DKG-Hauptgeschäftsführer Georg Baum dazu. Es ist davon auszugehen, dass ein 

Großteil der rund 2.000 Akutkliniken Prämien auszahlen kann. 

Das Geld kommt aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds, der im Wesentlichen aus 

Beitragsmitteln der GKV-Versicherten finanziert wird. Jens Spahn muss die Einigung nun in ein Gesetz 

gießen. Die Privaten Krankenversicherer sollen sich ebenfalls an den Prämien beteiligen, fordern GKV 

und DKG. Ebenfalls appellieren Kassen und Kliniken an die Bundesländer, die Prämien um 500 Euro 

aufzustocken. 

Pressemeldung vom DKG und GKV vom 03.09.2020 (LINK), Konzept für die Corona-Prämie für 

Pflegekräfte im Krankenhaus (LINK) 

 

Corona-Prämie für Mitarbeitende in Krankenhäusern – Newsletterbeitrag des 

DICV Münster  
 

Mit dem Krankenhauszukunftsgesetz hat der Bund die Krankenkassen verpflichtet, 100 Millionen 

Euro für eine ‚Corona-Prämie‘ bereitzustellen. Das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus hat 

eine entsprechende Liste mit 433 anspruchsberechtigten Kliniken veröffentlicht (LINK). 

Anspruch haben Kliniken, die zwischen Januar und Mai 2020 bei der Behandlung von Covid-19-

Patienten besonders viel geleistet haben. Die Kliniken können nun das Geld beantragen und mit 

ihren Mitarbeitervertretern aushandeln, welche Berufsgruppen wie viel Geld bekommen. Dies wird 

eine besondere Herausforderung, da es keinen objektiven Verteilungsschlüssel gibt. Eine 

Aufstockung der Prämien ist weiter abhängig von den Ländern und Trägern. 

https://www.dkgev.de/dkg/presse/details/corona-praemie-fuer-pflegekraefte-im-krankenhaus-kommt/
http://www.caritas-muenster.de/cms/contents/caritas-muenster.de/medien/dokumente/aktuelles/corona/konzept-corona-praem/2020_08_26_konzept_corona-praemie_kh_einigung_final_v2-presse.pdf
https://www.g-drg.de/Datenlieferungen_gem._24_KHG/Sonderleistung_gem._26a_KHG
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Die DiAG-MAV rät aus ihrer Sicht mit diversen Gründen davon ab, an einer Auszahlung bzw. an der 

Festlegung der Modalitäten dafür mitzuwirken. Wenn eine MAV die Auszahlung nicht gefährden will 

und ihr Einvernehmen deshalb erklärt, sollte sie nach Meinung der DiAG-MAV den Dienstgeber 

auffordern, einen Verteilungsvorschlag vorzulegen, diesem unverändert zustimmen und erklären, 

dass dies nur geschieht, damit die Prämie fließen kann. Damit trage der Dienstgeber die alleinige 

Verantwortung. 
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Nordrhein-Westfalen-Programm 
 

Ministerpräsident Armin Laschet hat am Mittwoch, 24.06.2020 im Landtag in Düsseldorf das 

Nordrhein-Westfalen-Programm in Höhe von insgesamt 8,9 Milliarden Euro vorgestellt. Die Mittel 

werden zur Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie und zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit des 

Landes eingesetzt. Das Programm richtet insbesondere an Schulen, Kommunen, Krankenhäuser und 

Solo-Selbständige 

Ein Schwerpunktbereich sind Krankenhäuser, Pflegeschulen und Unikliniken (2,9 Milliarden Euro). 

Vorgesehen sind dafür Investitionen in Höhe von 1 Milliarde Euro für die Krankenhäuser und 

Pflegeschulen sowie eine weitere Milliarde Euro für die Universitätskliniken. Weitere 900 Millionen 

Euro, davon 270 Millionen aus Landesmitteln, kommen an Investitionen aus dem 

„Zukunftsprogramm Krankenhäuser“ des Bundes hinzu. Alle diese Mittel werden maßgeblich zur 

bestmöglichen Versorgung der Patienten beitragen sowie Krankenhäuser und Universitätskliniken 

erheblich stärken. 

Pressemitteilung des Landtages NRW  

KGNW-Rundschreiben 502/2020 vom 26.06.2020 

KGNW-Rundschreiben 502/2020 vom 26.06.2020 (Anlage) 

Im August wurde bekannt gegeben, dass von den im Rahmen eines Sonderinvestitionsprogramms zur 

Verfügung gestellten 1 Milliarden Euro 750 Millionen Euro für die Krankenhäuser und 250 Millionen 

Euro für die Pflegeschulen vorgesehen sind.  

Die Verteilung der 750 Millionen Euro an die Plankrankenhäuser erfolgt nach jeweiligem Anteil der 

Fördermittel für die Baupauschale in 2020. Gemäß einem Schreiben des MAGS vom 17.07.08.2020 an 

die Krankenhäuser und Bezirksregierungen wird angestrebt, dass die Fördermittel schnell und 

unbürokratisch als Pauschalzahlung bewilligt und in einer Summe ausgezahlt werden sollen. Die 

bewilligten Mittel sind innerhalb von 18 Monaten zu verausgaben. 

Zu den damit geförderten Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen zählen ausweislich des 

Berichts u.a. energetische Sanierungen, Maßnahmen zur Verbesserung des Brandschutzes, bauliche 

Umgestaltungen wie beispielweise Patienten- und Badezimmer sowie Investitionen in die IT-

Infrastruktur. 

In einem Bericht des MAGS vom 21.08.2020 an den Landtagsausschuss für Arbeit, Gesundheit und 

Soziales wurde die Mittelverteilung im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms an die einzelnen 

Krankenhäuser in Höhe nochmals zur Verfügung gestellt 

Schreiben des MAGS vom 17.08.2020 

Bericht an die Landtagausschuss vom 21.08.2020 

 

 

https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/89-milliarden-euro-fuer-schulen-kommunen-krankenhaeuser-und-solo-selbstaendige
http://www.caritas-muenster.de/cms/contents/caritas-muenster.de/medien/dokumente/aktuelles/corona/kgnw-rs-2020-502/kgnw_rs_2020_502.pdf
http://www.caritas-muenster.de/cms/contents/caritas-muenster.de/medien/dokumente/aktuelles/corona/kgnw-rs-2020-502-anl/kgnw_rs_2020_502_anlage.pdf
http://www.caritas-muenster.de/cms/contents/caritas-muenster.de/medien/dokumente/aktuelles/corona/kgnw-rs-2020-502-anl/kgnw_rs_2020_502_anlage.pdf
http://www.caritas-muenster.de/cms/contents/caritas-muenster.de/medien/dokumente/aktuelles/corona/schreiben-mags-vom-1/schreiben_mags_vom_17.08.2020.pdf
http://www.caritas-muenster.de/cms/contents/caritas-muenster.de/medien/dokumente/aktuelles/corona/mags-vom-21.08.2020/mags_vom_21.08.2020_sonderinvestitionen.pdf
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Sonderinvestitionsprogramm für Pflegeschulen 

Die Landesregierung stellt für die Pflegeschulen, die sich nicht in Trägerschaft von Krankenhäusern 

befinden, Sonderinvestitionen in Höhe von 250 Millionen Euro zur Verfügung (PM-des MAGS vom 

23.10.2020). Die Landesmittel können zur Modernisierung der bestehenden Gebäudestruktur 

und/oder zur Finanzierung von bis zu 7.000 zusätzlichen Schulplätzen genutzt werden. Die Mittel 

stammen aus dem Sonderinvestitionsprogramm der Landesregierung für Krankenhäusern und 

Pflegeschulen in Höhe von 1 Milliarde Euro (PM des MAGS vom 14.08.2020). 

Das Gesundheitsministerium hat am 23. Oktober die Förderrichtlinie sowie einen Förderaufruf auf 

seiner Website veröffentlicht. Dort befinden sich auch weiterführende Informationen zum 

Förderprogramm (FAQ-Übersicht, Förderaufruf, Anträge, Verwendungsnachweise etc.).  

Grundsätzlich wird das Sonderinvestitionsprogramm von den fünf Diözesan-Caritasverbänden in 

Nordrhein-Westfalen begrüßt. Allerdings wird kritisch angemerkt, dass die Förderung von 

Pflegeschulen, in denen ein Krankenhausträger als Mehrheitsgesellschafter beteiligt ist, nicht 

anspruchsberechtigt ist. In Vorbereitung auf die generalistische Pflegeausbildung haben sich zum Teil 

Schulträger zusammengeschlossen. Daher ist es bedauerlich, dass - unabhängig der Größe eines 

„ehemaligen“ Fachseminars oder der Kooperationsstrukturen einer Pflegeschule - diesen Umständen 

keine Bedeutung beigemessen wird.   

 

PRESSEMITTEILUNG des Caritasverbandes für die Diözese vom 31.08.2020 Abrufbar auf der 

Webseite des DiCV Münster Caritasverband für die Diözese Münster: Kliniken 

begrüßen Investitionen 

 

Die diözesane Arbeitsgemeinschaft der katholischen Krankenhäuser im 

Bistum Münster begrüßt das Sonderinvestitionsprogramm für Krankenhäuser 

und Pflegeschulen der nordrhein-westfälischen Landesregierung. 

Von insgesamt 750 Millionen Euro für die 342 NRW-Kliniken entfallen exakt 95.059.423,73 Euro auf 

die 52 katholischen Krankenhäuser im Bistum. "Diese finanziellen Mittel sind eine wichtige 

Unterstützung für unsere Krankenhäuser in Zeiten der Pandemie", sagt Marcus Proff, 

Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft der katholischen Krankenhäuser beim 

Diözesancaritasverband Münster. 

[…] 

089-2020 (hgw) 29. August 2020 

PM-Meldung des DiCV Münster als .pdf-Datei  

https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/minister-laumann-ein-kraftakt-fuer-die-pflege-land-stellt-zusaetzlich-250-millionen
https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/minister-laumann-ein-kraftakt-fuer-die-pflege-land-stellt-zusaetzlich-250-millionen
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mags.nrw%2Fpressemitteilung%2Flaumann-patientinnen-und-patienten-sollen-investitionen-spueren&data=04%7C01%7Cbook%40caritas-muenster.de%7C1b96f50e1e904f37edae08d87a913710%7C810164a5596d439fb9bf84f68aa6f191%7C0%7C0%7C637394111397653958%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BSJw2spwdKZosF6d4%2Fh1XuKwIwhSXwY4gxlk5e7XAG4%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mags.nrw%2Fpflegeschulen-sonderprogramm&data=04%7C01%7Cbook%40caritas-muenster.de%7C1b96f50e1e904f37edae08d87a913710%7C810164a5596d439fb9bf84f68aa6f191%7C0%7C1%7C637394111397653958%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=MNeyZLM4xotzRyxd4d%2Ffn5GZrhH%2BDo0YesD8XdAR47Y%3D&reserved=0
https://www.caritas-muenster.de/aktuelles/presse/kliniken-begruessen-investitionen-39bc87b2-3afa-4d3b-8a90-3118c355b742
https://www.caritas-muenster.de/aktuelles/presse/kliniken-begruessen-investitionen-39bc87b2-3afa-4d3b-8a90-3118c355b742
https://www.caritas-muenster.de/cms/contents/caritas-muenster.de/medien/dokumente/aktuelles/presseinformationen/089-2020-investition/089-2020_investitionsprogramm_kliniken.pdf?d=a&f=pdf
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Kapitel für Krankenhäuser 
 

Thema (Gesetz, Verordnung, Erlass) Inhalt (Auszüge) Hinweise und offene Fragen 

COVID-19-
Krankenhausentlastungsgesetz 
 
Gesetz zum Ausgleich COVID-19 bedingter 
finanzieller Belastungen der Krankenhäuser 
und weiterer Gesundheitseinrichtungen vom 
27.03.2020 
 
 
Krankenhäuser, Rehabilitationseinrichtungen, 
Vertragsärzte und Pflegeeinrichtungen werden 
unterstützt, um die Auswirkungen der Corona-
Epidemie schultern zu können. Krankenhäuser 
werden so in die Lage versetzt, die 
Versorgungskapazitäten für eine wachsende 
Anzahl von Patienten mit einer Coronavirus-
Infektion bereitzustellen.  
 

• Pressemeldung auf der Webseite des 
BMGs zu Inhalten (LINK) 

• Gemeinsame Pressemitteilung von 
GKV-Spitzenverband, Verband der PKV 
und DKG vom 03.04.2020 (LINK) 

• Verordnung zur Anpassung der 
Ausgleichszahlungen an Krankenhäuser 
aufgrund von Sonderbelastungen 
durch das Coronavirus SARS-CoV-2 
(COVID-19-Ausgleichszahlungs-
Änderungs-Verordnung – AusglZÄV) 

• Hinweise und Dokumente zu den 
Ausgleichsvereinbarung nach § 21 

 
 
 
 

• Freihaltepauschale gemäß § 21 KHG, Zunächst 
560, - Euro;  

• seit dem 03.07.2020 beträgt die Pauschale in 
Krankenhäusern zwischen 360,- und 760,-Euro; 
5 Stufen 
(siehe AusglZAV vom 03.07.2020) 

• Die Freihaltepauschale in der Psychiatrie sinkt 
auf 280 Euro. 
(siehe AusglZAV vom 03.07.2020) 

• Regelungen zu Erlösausgleichen und zum 
Fixkostendegressionsabschlag (FDA) 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Pflegeentgeltwert, 
Pflegepersonalkostenfinanzierung 
vorläufige Entgeltwert auf 185,- Euro angehoben 
ab dem 01.04.2020. In 2020 gilt die Möglichkeit 
des Ausgleichs des Pflegebudgets sowie einer 
Meistbegünstigungsklausel. 
 

 
Ergebnis aus den Beratung des Covid-19-Beirates, 
aufgenommen im  Krankenhauszukunftsgesetz 
(KHZG): 
 
Freihaltepauschalen laufen zum 30.09.2020 aus. Es 
werden gesetzliche Rahmenbedingungen 
geschaffen, damit Erlösrückgänge im Jahr 2020 
gegenüber dem Jahr 2019, die den Krankenhäusern 
auf Grund des SARS-CoV-2-Virus entstanden sind, im 
Rahmen von krankenhausindividuellen 
Verhandlungen der Vertragsparteien vor Ort anteilig 
ausgeglichen werden können. 
 
Es wird klargestellt, dass für den FDA im Jahr 2021 
als Basis das Leistungsniveau des Jahres 2019 
genommen wird. Dies ist zu begrüßen, da das Jahr 
2020 maßgeblich durch die COVID19-Pandemie 
beeinflusst wird.  
Klarstellungen zur Anwendung des 
Fixkostendegressionsabschlags für die Jahre 2020 
und 2021 im Rahmen des KHZG. 
 
Ab 2021 werden wieder 146,55 Euro zugrunde 
gelegt, bis ein hausindividueller Pflegeentgeltwert im 
Rahmen der Budgetverhandlung vereinbart wird. Ab 
2022 müssen ggf. Ausgleiche gezahlt werden. 
 
 
 
Ergebnis aus den Beratung des Covid-19-Beirates, 
aufgenommen im Krankenhauszukunftsgesetz:   

http://www.caritas-muenster.de/cms/contents/caritas-muenster.de/medien/dokumente/aktuelles/corona/bundesgesetzblatt-te/bgbl120s0580_78365.pdf
http://www.caritas-muenster.de/cms/contents/caritas-muenster.de/medien/dokumente/aktuelles/corona/bundesgesetzblatt-te/bgbl120s0580_78365.pdf
http://www.caritas-muenster.de/cms/contents/caritas-muenster.de/medien/dokumente/aktuelles/corona/bundesgesetzblatt-te/bgbl120s0580_78365.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/presse/pressemitteilungen/2020/1-quartal/corona-gesetzespaket-im-bundesrat.html
https://www.dkgev.de/dkg/presse/details/selbstverwaltung-handelt-schnell-covid-19-krankenhausentlastungsgesetz/
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/C/VO_COVID-19_AusglZAV_bgbl120s1556_78641.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/C/VO_COVID-19_AusglZAV_bgbl120s1556_78641.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/C/VO_COVID-19_AusglZAV_bgbl120s1556_78641.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/C/VO_COVID-19_AusglZAV_bgbl120s1556_78641.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/C/VO_COVID-19_AusglZAV_bgbl120s1556_78641.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/C/VO_COVID-19_AusglZAV_bgbl120s1556_78641.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/ausglzav/index.html
https://www.gesetze-im-internet.de/ausglzav/index.html
http://www.caritas-muenster.de/cms/contents/caritas-muenster.de/medien/dokumente/aktuelles/corona/entwurf-krankenhausz/entwurf_krankenhauszukunftsgesetz_khzg.pdf
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Thema (Gesetz, Verordnung, Erlass) Inhalt (Auszüge) Hinweise und offene Fragen 

Absatz 7 KHG auf der Webseite der 
DKG (LINK) 

• Formulierungshilfe- Entwurf eines 
Gesetzes für ein Zukunftsprogramm 
Krankenhäuser (LINK) 
(Krankenhauszukunftsgesetz – KHZG) 

• Ergänzung der Formulierungshilfe 
(LINK) 

 
 

• Fallbezogene Pauschale zur persönlichen 
Schutzausrüstungen 
Im Zeitraum 01.04.2020 bis zum 30.09.2020 
kann ein Zuschlag von 50,- Euro erhoben werden 
sowie 100,- Euro, wenn voll- oder teilstationär 
behandelte Patientinnen oder Patienten mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert sind (siehe 
AusglZAV vom 03.07.2020). 
 
Die Akteure auf der Bundesebene haben sich 
darauf verständigt, dass Abrechnung von 
Zuschlägen für nicht anderweitig finanzierte, 
coronabedingte Mehrkosten nach § 5 Abs. 3i 
KHEntgG auf eine Vereinbarung nach § 9 Abs. 1a 
Nr. 9 KHEntgG in Höhe von 50 bzw. 100 Euro 
(Covid-Patient), im Anwendungsbereich des 
Krankenhausentgeltgesetzes und der 
Bundespflegesatzverordnung, fortgeführt 
werden (siehe KHZG sowie Link). 

 
 

 

• Investitionszuschuss für zusätzliche 
Intensivbetten 
Zusätzlicher intensivmedizinische 
Behandlungsplatz 50.000,- Euro gemäß § 21 
Absatz 5 Satz 1 KHG  
 
sowie  
 
die weitere Förderung des MAGS über 50.000,- 
Euro für die Anschaffung von Gerätschaften 
 
Hierzu:  

Für einen weiterhin bestehenden Bedarf an 
persönlichen Schutz-ausrüstungen oder anderen 
Mehrkosten ab dem 1.10.2020 bis zum 31.12.2020 
können Krankenhäuser, die solche Mehrkosten nicht 
anderweitig erstattet bekommen, zeitlich befristete 
Zuschläge vereinbaren. 
 
 
 
 
 
Hinweis:  
Der COVID19-Beirat beim BMG wird wieder 
einberufen 
 
Der Beirat nach § 24 KHG zur Beobachtung und 
Umsetzungsbegleitung der Krankenhausfinanzierung 
während der COVID‐19‐Pandemie ist erneut 
einberufen worden.  
 
 
 
Das Gesetz sieht aktuell eine Refinanzierung 
tatsächlich geschaffener Kapazitäten bis 30.09.2020 
vor. Innerhalb des Zeitraums bis zum 30.09.2020 
können nach derzeitiger gesetzlicher Lage jederzeit 
neue Anträge gestellt werden. Eine feste Antragsfrist 
ist im Gesetz nicht vorgesehen 
 
Für den Fall, dass Sie einen Ablehnungs- oder 
Teilgenehmigungsbescheid vom MAGS im Hinblick 
auf die Genehmigung zusätzlicher 
intensivmedizinischer Behandlungskapazitäten mit 
maschineller Beatmungsmöglichkeit erhalten haben, 
empfiehlt die KGNW möglichst zeitnah einen 

https://www.dkgev.de/themen/finanzierung-leistungskataloge/covid-19/vereinbarung-nach-21-abs-7-khg/
http://www.caritas-muenster.de/cms/contents/caritas-muenster.de/medien/dokumente/aktuelles/corona/entwurf-khzg-vom-06/entwurf_khzg_vom_06.08.2020.pdf
http://www.caritas-muenster.de/cms/contents/caritas-muenster.de/medien/dokumente/aktuelles/corona/200820-khzg-weitere/200820_khzg_weitere_regelungen.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/ausglzav/index.html
http://www.caritas-muenster.de/cms/contents/caritas-muenster.de/medien/dokumente/aktuelles/corona/corona-mehrkostenzus/corona-mehrkostenzuschlagsvereinbarung_2020.pdf
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• Ministeranschreiben - Finanzielle 
Unterstützung der Krankenhäuser 

• Aufruf an die Krankenhäuser 

• Antrag auf Soforthilfe - Beatmungsgeräte 

• Schreiben des MAGS vom 06.04.2020  

• Merkblatt für die Pauschale Förderung 
zusätzlicher Intensivkapazitäten 

• Schreiben des MAGS vom 09.04.2020 
Anpassung der Formulare 

• Formblatt 1: Mittelanmeldung (.xlsx-Datei) 
vom 09.04.2020) 

• Formblatt 2: Genehmigungsverfahren (.xlsx-
Datei) vom 09.04.2020) 

• Schreiben des MAGS vom 01.07.2020, 
wonach keine zusätzlichen Genehmigungen 
für zusätzliche intensivmedizinische 
Behandlungskapazitäten gewährt werden 

 
 

• Verkürzung der Zahlungsfrist  
Zur Liquiditätssicherung sollen in Rechnung 
gestellte Leistungen innerhalb von fünf Tagen 
nach Rechnungseingang von den Kostenträgern 
bezahlt werden.  

• MD-Prüfquote  
zulässige Prüfquote auf 5 Prozent reduziert, 
gültig ab dem 1. Quartal 2020. Krankenkassen 
sollen bereits gestellte Prüfungen stornieren 

erneuten Antrag mit dem entsprechenden Formblatt 
einzureichen, sofern Sie weiterhin abgelehnte 
und/oder darüber hinausgehende (Teil-)Kapazitäten 
beantragen wollen. Selbiges gilt auch für die 
erstmalige Beantragung. 
(vgl. KGNW-Rundschreiben vom 505-2020 vom 
26.06.2020 sowie Erläuterungen des MAGS zum 
Prüfverfahren (Stand: 25.06.2020) 
 
Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
(MAGS) hat am 22.09.2020 im Rahmen einer 
„zweiten Genehmigungswelle“ diesbezügliche 
Genehmigungs-, Teilgenehmigungs- bzw. 
Ablehnungsbescheide mit dem 
Stichtag 30.06.2020 erlassen (vgl. KGNW-
Rundschreiben 707/2020 vom 23.09.2020).  
 
 

Krankenhauszukunftsgesetz 
 
Gesetz für ein Zukunftsprogramm 
Krankenhäuser (Krankenhauszukunftsgesetz – 
KHZG) vom 23.10.2020 
 

 
Mit dem Krankenhauszukunftsgesetz werden 
insbesondere die folgenden Maßnahmen umgesetzt: 
 

• Etablierung des Krankenhauszukunftsfonds 
 

 
 
 
 
Umsetzung des Krankenhauszukunftsfonds bedarf 
eines Verwaltungsverfahren in NRW, Zuständig 
hierfür ist MAGS  

https://www.meine-caritas.de/files/newsletters/ff219510-8ec2-4ec0-8b30-7cae22760848/78d9d8ed-4883-42f3-96de-53a76fbe3eab/documents/Ministeranschreiben-_Finanzielle_Unterst%C3%BCtzung_der_Krankenh%C3%A4user.pdf
https://www.meine-caritas.de/files/newsletters/ff219510-8ec2-4ec0-8b30-7cae22760848/78d9d8ed-4883-42f3-96de-53a76fbe3eab/documents/Ministeranschreiben-_Finanzielle_Unterst%C3%BCtzung_der_Krankenh%C3%A4user.pdf
https://www.meine-caritas.de/files/newsletters/ff219510-8ec2-4ec0-8b30-7cae22760848/78d9d8ed-4883-42f3-96de-53a76fbe3eab/documents/Aufruf_an_Krankenh%C3%A4user.pdf
https://www.meine-caritas.de/files/newsletters/ff219510-8ec2-4ec0-8b30-7cae22760848/78d9d8ed-4883-42f3-96de-53a76fbe3eab/documents/Antrag_Soforthilfe_Beatmungsger%C3%A4te.pdf
http://www.caritas-muenster.de/cms/contents/caritas-muenster.de/medien/dokumente/anlage-3-anschreiben/anlage_3_anschreiben.pdf
http://www.caritas-muenster.de/cms/contents/caritas-muenster.de/medien/dokumente/anlage-4-ergaenzende/anlage_4_ergaenzendes_merkblatt__21_abs._5_khg.pdf
http://www.caritas-muenster.de/cms/contents/caritas-muenster.de/medien/dokumente/anlage-4-ergaenzende/anlage_4_ergaenzendes_merkblatt__21_abs._5_khg.pdf
http://www.caritas-muenster.de/cms/contents/caritas-muenster.de/medien/dokumente/aktuelles/anpassung-der-formul/200408_anpassung_der_formulare.pdf
http://www.caritas-muenster.de/cms/contents/caritas-muenster.de/medien/dokumente/aktuelles/anpassung-der-formul/200408_anpassung_der_formulare.pdf
http://www.caritas-muenster.de/cms/contents/caritas-muenster.de/medien/dokumente/aktuelles/anpassung-der-formul/200408_anpassung_der_formulare.pdf
http://www.caritas-muenster.de/cms/contents/caritas-muenster.de/medien/dokumente/aktuelles/anpassung-der-formul/200408_anpassung_der_formulare.pdf
http://www.caritas-muenster.de/cms/contents/caritas-muenster.de/medien/dokumente/aktuelles/corona/original-pauschale-z/200701_original_pauschale_zusaetzliche_intensivkapazitaeten.pdf
http://www.caritas-muenster.de/cms/contents/caritas-muenster.de/medien/dokumente/aktuelles/corona/original-pauschale-z/200701_original_pauschale_zusaetzliche_intensivkapazitaeten.pdf
http://www.caritas-muenster.de/cms/contents/caritas-muenster.de/medien/dokumente/aktuelles/corona/original-pauschale-z/200701_original_pauschale_zusaetzliche_intensivkapazitaeten.pdf
http://www.caritas-muenster.de/cms/contents/caritas-muenster.de/medien/dokumente/aktuelles/corona/original-pauschale-z/200701_original_pauschale_zusaetzliche_intensivkapazitaeten.pdf
http://www.caritas-muenster.de/cms/contents/caritas-muenster.de/medien/dokumente/aktuelles/corona/anlage-1/rund2020_11_anlage_01.pdf
http://www.caritas-muenster.de/cms/contents/caritas-muenster.de/medien/dokumente/aktuelles/corona/anlage-1/rund2020_11_anlage_01.pdf
http://www.caritas-muenster.de/cms/contents/caritas-muenster.de/medien/dokumente/aktuelles/corona/anlage-2/rund2020_11_anlage_02.pdf
http://www.caritas-muenster.de/cms/contents/caritas-muenster.de/medien/dokumente/aktuelles/corona/anlage-2/rund2020_11_anlage_02.pdf
https://www.kgnw.de/dv/mitgliederservice/archiv/kgnw_rs_2020_707.pdf/
https://www.kgnw.de/dv/mitgliederservice/archiv/kgnw_rs_2020_707.pdf/
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/K/bgbl1_S.2208_KHZG_28.10.20.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/K/bgbl1_S.2208_KHZG_28.10.20.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/K/bgbl1_S.2208_KHZG_28.10.20.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/K/bgbl1_S.2208_KHZG_28.10.20.pdf
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• Verlängerung der Laufzeit des 
Krankenhausstrukturfonds um zwei Jahre bis 
Ende 2024 

 

• Einführung von Sonderleistungen für 
Pflegekräfte aufgrund der besondere Belastung 
durch COVID-19-Patienten („Corona-Prämie“) 

• Einführung eines Ganzjahreserlösausgleichs für 
2020 auf Antrag eines Krankenhauses 

 
 
 
 

• Klarstellungen zur Anwendung des 
Fixkostendegressionsabschlags für die Jahre 
2020 und 2021 

 

• Rechnungsabschlag in Höhe von 2 % ab dem 
01.01.2025, wenn die Krankenhäuser nicht die in 
§ 19 Abs. 1 Nr. 2 bis 6 
Krankenhausstrukturfonds- Verordnung 
aufgezählten, förderfähigen digitalen Dienste 
zur Verfügung stellen 

 

• Einführung eines Zuschlags für nicht anderweitig 
finanzierte Mehrkosten, die aufgrund des 
CoronaVirus SARS-CoV-2 im Rahmen der voll- 
und teilstationären Behandlung entstehen für 
den Zeitraum 01.10.2020 bis 31.12.2021. 

 

• Anonymisierte Veröffentlichung der für das Jahr 
2020 unterjährig übermittelten Struktur- und 
Leistungsdaten der Krankenhäuser 

 

 
 
 
Der Bund hatte die Krankenkassen mit dem 
Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG) verpflichtet, 100 
Millionen Euro für eine "Corona-Prämie" 
bereitzustellen. Das Geld sollen die Kliniken an 
ausgewählte Mitarbeiter verteilen. Welche Kliniken 
anspruchsberechtigt sind und wie viel Geld sie 
kriegen, hat das Institut für das Entgeltsystem im 
Krankenhaus (InEK) unter LINK veröffentlicht. Wir 
empfehlen Ihnen den Abgleich. Siehe hierzu LINKl 
 

https://www.g-drg.de/Datenlieferungen_gem._24_KHG/Sonderleistung_gem._26a_KHG
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• Streichung des Bettenbezugs als maßgeblicher 
Faktor für die vom G-BA zu beschließenden 
Mindestvorgaben im Bereich der stationären 
psychiatrischen und psychosomatischen 
Versorgung. 

Coronavirus-Testverordnung - TestV 
 
Verordnung zum Anspruch auf bestimmte 
Testungen für den Nachweis des Vorliegens 
einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-
2 vom 14.10.2020 
 
Verordnungstext mit Begründung 
 
 
Die Umsetzung hat das Land Nordrhein-
Westfalen im Rahmen einer 
Allgemeinverfügung geregelt. 
 
Umsetzung auf Landesebene.  
Das MAGS hat die Allgemeinverfügung zur 
Umsetzung des Anspruchs auf Test in Bezug 
auf einen direkten Erregernachweis des 
Coronavirus SARS-CoV2 gemäß Coronavirus-
Testverordnung (TestV) überarbeitet..  
 
Schreiben MAGS vom 20.10.2020 (LINK)  
 
 
 
 

 
 
 
Durch die neue Coronavirus-Testverordnung können 
Krankenhausträger ihre Mitarbeitenden regelmäßig mit 
Antigen-Schnelltests auf das Virus SARS-CoV-2 testen. 
Die Verordnung regelt, dass auch Personen auf das 
Coronavirus getestet werden können, auch wenn sie 
keine Symptome aufweisen. 
 
 
Verordnung zum Anspruch auf bestimmte Testungen für 
den Nachweis des Vorliegens einer Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 
 
Nach § 4 Abs. 2 der TestV sind auch Krankenhäuser 
angehalten, die Verordnung anzuwenden. 
 
Bei Bewohnern und Patienten, Mitarbeitenden sowie 
den Besuchern ein tägliches Symptommonitoring 
durchzuführen (1.2 AV Test NW).  
 
Das nach 2. AV Test der zuständigen 
Gesundheitsbehörde vorzulegende Testkonzept muss 
u.E. nicht beinhalten, dass auch alle symptomfreien 
Personen, insbesondere Besucher, getestet werden, 
sondern eine sinnvolle Auswahl.  
 

 
 
 
Testkriterien des RKI für die SARS-CoV-2 Diagnostik:  
Anpassungen für die Herbst- und Wintersaison 
2020/2021, Stand 03.11.20: 
 
Die Testkriterien für SARS-CoV-2-Infektionen wurden 
angepasst, um in der Herbst- und Wintersaison eine 
Überlastung von Arztpraxen, Eltern, 
Betreuungseinrichtungen etc. zu verhindern. 
 
 
 
Information vom Deutschen Caritasverband (DCV):  
Zur Umsetzung der TestVO hat der DCV aus dem 
Mitgliederbereich viele und z.T. sehr differenzierte 
Rückmeldung erhalten, die an das BMG 
weitergeleitet wurden.  
 
Eine Rückmeldung ist ausstehend 
 
Information aus dem MAGS 
Die AV zu den Testungen wird kurzfristig so 
überarbeitet, dass die Verpflichtung der 
Krankenhäuser, bei Entlassung in eine 
Pflegeeinrichtung oder Einrichtung der EGH zu 
testen, verbindlich geregelt wird. 
 
 

file://///bistum.local/data/DICV/Caritas/Abteilung-03/Krankenhaeuser/Coronakrise/Yvonne/Verordnung%20zum%20Anspruch%20auf%20bestimmte%20Testungen%20für%20den%20Nachweis%20des%20Vorliegens%20einer%20Infektion%20mit%20dem%20Coronavirus%20SARS-CoV-2%20vom%2014.10.2020
file://///bistum.local/data/DICV/Caritas/Abteilung-03/Krankenhaeuser/Coronakrise/Yvonne/Verordnung%20zum%20Anspruch%20auf%20bestimmte%20Testungen%20für%20den%20Nachweis%20des%20Vorliegens%20einer%20Infektion%20mit%20dem%20Coronavirus%20SARS-CoV-2%20vom%2014.10.2020
file://///bistum.local/data/DICV/Caritas/Abteilung-03/Krankenhaeuser/Coronakrise/Yvonne/Verordnung%20zum%20Anspruch%20auf%20bestimmte%20Testungen%20für%20den%20Nachweis%20des%20Vorliegens%20einer%20Infektion%20mit%20dem%20Coronavirus%20SARS-CoV-2%20vom%2014.10.2020
file://///bistum.local/data/DICV/Caritas/Abteilung-03/Krankenhaeuser/Coronakrise/Yvonne/Verordnung%20zum%20Anspruch%20auf%20bestimmte%20Testungen%20für%20den%20Nachweis%20des%20Vorliegens%20einer%20Infektion%20mit%20dem%20Coronavirus%20SARS-CoV-2%20vom%2014.10.2020
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona_TestVO_mit_Begruendung_151020.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/201102_av-testv.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/201102_av-testv.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/201102_av-testv.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/201102_av-testv.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/201102_av-testv.pdf
http://www.caritas-muenster.de/cms/contents/caritas-muenster.de/medien/dokumente/aktuelles/corona/2020-10-20-schreiben/2020-10-20_schreiben_des_mags_zur_allgemeinverfuegung_testv.pdf
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rki.de%2FDE%2FContent%2FInfAZ%2FN%2FNeuartiges_Coronavirus%2FTeststrategie%2FTestkiterien_Herbst_Winter.html&data=04%7C01%7Cbook%40caritas-muenster.de%7C34f8b799c70246f1d85008d88163efd2%7C810164a5596d439fb9bf84f68aa6f191%7C0%7C0%7C637401613510087886%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jCkCT2kIF%2BRePC0KBpmLQBYck2Oz%2FA2xPZ%2FVZ2e%2BE%2Fw%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rki.de%2FDE%2FContent%2FInfAZ%2FN%2FNeuartiges_Coronavirus%2FTeststrategie%2FTestkiterien_Herbst_Winter.html&data=04%7C01%7Cbook%40caritas-muenster.de%7C34f8b799c70246f1d85008d88163efd2%7C810164a5596d439fb9bf84f68aa6f191%7C0%7C0%7C637401613510087886%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jCkCT2kIF%2BRePC0KBpmLQBYck2Oz%2FA2xPZ%2FVZ2e%2BE%2Fw%3D&reserved=0
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Nach 3. AV Test gilt das vorzulegende Testkonzept 14 
Tage nach Eingang als von der Gesundheitsbehörde 
genehmigt. 
 
In der AV wird unter 4. benannt, wer Tests durchführen 
darf. Voraussetzungen sind zum einen eine von einer 
approbierten Ärztin/einem approbierten Arzt - auch 
digital -  durchgeführte Schulung und zum anderen 
„grundlegende pflegerische oder medizinische 
Kenntnisse“. D.h. auch Pflegehelfer-/innen, 
Heilerziehungspfleger-/innen o.ä. dürfen nach 
Schulungen PoC-Testungen durchführen. 
 
Nach 2. und 5. der AV ist PoC-Antigen-Test positiv 
getesteten Besuchern zum einen der Zutritt zu 
verweigern (5.1), zum anderen sind diese dem 
Gesundheitsamt zu melden (2.2). 
 
 
 

 

ITS-
Arzneimittelbevorratungsverordnung 
– ITSABV 
 
Verordnung zur Erhöhung der Bevorratung mit 
Arzneimitteln zur intensivmedizinischen 
Versorgung (ITS-
Arzneimittelbevorratungsverordnung – 
ITSABV) 

 

 
 
 
 
 
Die Verordnung dient der Sicherstellung der 
intensivmedizinischen Versorgung während der 
festgestellten epidemischen Lage von nationaler 
Tragweite und betrifft die Vorratshaltung in der 
Krankenhausapotheke und der 
krankenhausversorgenden Apotheken, wonach der 
mindestens durchschnittliche medikamentöse Bedarf für 
drei Wochen bevorratet werden soll. 

 

G-BA – Ausnahmen von 
Qualitätssicherungsvorgaben 

  

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/I/ITSABV_BAnz_AT_08.07.2020_V1.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/I/ITSABV_BAnz_AT_08.07.2020_V1.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/I/ITSABV_BAnz_AT_08.07.2020_V1.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/I/ITSABV_BAnz_AT_08.07.2020_V1.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/I/ITSABV_BAnz_AT_08.07.2020_V1.pdf
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Beschlüsse des Gemeinsamen 
Bundesausschusses (G-BA  zu Ausnahmen von 
Qualitätssicherungsvorgaben aufgrund der 
COVID-19-Pandemie  
 
DKG-Rundschreiben Nr. 329/2020 vom 
08.04.2020 zu Auslegungsfragen  
 
 

Der G-BA hat im Zusammenhang mit der Pandemie mit 
SARS-CoV-2 zeitlich befristete Sonderregelungen in 
Bezug auf seine regulären Richtlinienbestimmungen 
getroffen. 
 
Der G-Ba hat am 30.11.2020 weitere zeitlich befristete 
bundeseinheitliche Sonderregelungen bei ärztlich 
verordneten Leistungen aktiviert.  
Sie gelten bundeseinheitlich vom 02.11.2020 bis zum 
31.01.2021 und werden, je nachdem, wie sich das 
Pandemiegeschehen in Deutschland entwickelt, vom G-
BA nochmals verlängert. Inhaltlich knüpft der G-BA an 
die bereits aus den Frühjahrsmonaten bewährten 
Ausnahmemöglichkeiten im Bereich der ärztlich 
verordneten Leistungen an.  
 
Die beschlossenen Regelungen ergänzen insbesondere 
die bereits geltenden Sonderregelungen im Bereich der 
ärztlich verordneten Leistungen: telefonische 
Krankschreibung bei leichten Atemwegserkrankungen 
(Oktober 2020) und Krankentransportfahrten von 
COVID-19-positiven Versicherten (seit Frühjahr 2020). 
 
Pressemeldung des G-BA vom 30.10.2020 (LINK) 
 

Pflegepersonaluntergrenzen 
 
COVID-19-Ausnahmen von 
Mindestanforderungen an das Pflegepersonal 
Beschlussdatum: 20.03.2020 
Inkrafttreten: 20.03.2020 
 
Verordnung zur Festlegung von 
Pflegepersonaluntergrenzen in 
pflegesensitiven Bereichen in Krankenhäusern 

 
 
Der G-BA hat am 28.03.2020 eine zeitlich befristete 
Aussetzung der Anwendung der 
Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung für den 
Zeitraum vom 1. März 2020 bis zum 31. Dezember 2020 
mit dem Ziel, die Krankenhäuser von den Vorgaben zum 
Pflegepersonaleinsatz in pflegesensitiven Bereichen zu 
entlasten, beschlossen.  
 

 
 
Siehe hierzu auch PM-Meldung der DKG vom 
05.11.2020 (LINK) 
 
Die KGNW schließt sich der Forderung an und 
fordert die sofortige Aussetzung der 
Personaluntergrenzen und die Reaktivierung der 
Freihaltepauschalen (LINK) 
 

https://www.g-ba.de/service/sonderregelungen-corona/
https://www.g-ba.de/service/sonderregelungen-corona/
https://www.g-ba.de/service/sonderregelungen-corona/
https://www.g-ba.de/service/sonderregelungen-corona/
http://www.caritas-muenster.de/cms/contents/caritas-muenster.de/medien/dokumente/aktuelles/corona/dkg-rundschreiben/dkg-rundschreiben_329-2020.pdf
http://www.caritas-muenster.de/cms/contents/caritas-muenster.de/medien/dokumente/aktuelles/corona/dkg-rundschreiben/dkg-rundschreiben_329-2020.pdf
https://www.g-ba.de/presse/pressemitteilungen/905/
https://www.g-ba.de/beschluesse/4204/
https://www.g-ba.de/beschluesse/4204/
https://www.gesetze-im-internet.de/ppugv_2019/PpUGV.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/ppugv_2019/PpUGV.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/ppugv_2019/PpUGV.pdf
https://www.dkgev.de/dkg/presse/details/kliniken-brauchen-schnelle-entscheidungen-zur-finanziellen-absicherung-in-der-zweiten-welle/
https://www.kgnw.de/aktuelles/informationen/2020_11_10_kgnw_fordert_die_sofortige_aussetzung_der_personaluntergrenzen/
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(Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung - 
PpUGV) mit Stand vom 16.07.2020) 
 
 
DKG-Rundschreiben Nr. 329/2020 vom 
08.04.2020 zu Auslegungsfragen  
 
 
 
 
Das BMG hat einen Referentenwurf für eine 
Personaluntergrenzen-Verordnung (PpUGV) 
(LINK), gültig ab 2021, vorgelegt. 
 
 
 

Ab dem 01.08.2020 gelten wieder die PpUG  in der 
Intensivmedizin und in der Geriatrie  
(siehe hierzu Zweite Verordnung zur Änderung der 
PpUGV sowie Schreiben des MAGS vom 24.07.2020) 
 
PM der DKG zur Wiedereinsetzung der PpUG (LINK) 
PM des kkvd zur  Rückkehr der PpUG: Für Klinikteams 
eine absurde Situation (LINK) 

 
 
Pressemeldung der DKG vom 02.10.2020 (LINK) 
Pressemeldung des kkvd vom 14.10.2020 (LINK) 
 
Stellungnahme der DKG (LINK) 
Stellungnahme des kkvd (LINK) 
 

 

Erlass MAGS vom 13.03.2020 – 
Empfehlungen für Krankenhäuser  

 
Runderlass vom 13.03.2020 „Notwendige 
Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-
Virus und zur Behandlung von Covid-19-
Patientinnen und Patienten“ Ministerium für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) 
 
Inhalt: 
 
Mit Schreiben vom 19.03.2019 hat die 
Bezirksregierung Münster klargestellt, dass 
dieser Erlass auch für psychiatrische 
Krankenhäuser und Fachabteilungen 
anzuwenden sind. 
 

 
 
 

• Aktivierung / Prüfung der Krankenhausalarm-
pläne 

• Verschiebung der planbaren Aufnahmen, Ein-
griffe und Operationen 

• Aufbau von Behandlungskapazitäten, insb. 
Intensivpflichtige und beatmungspflichtige 
Patienten 

• Einschränkungen der Betretungs- und 
Zutrittsberechtigungen ins Gebäude 

• Schließung der Kantinen und Cafeterien für die 
Öffentlichkeit 

 
 
 
 

 
 
 
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und 
Katastrophenhilfe (BKK) veröffentlicht einen Teil des 
Handbuches Krankenhausalarm-Einsatzplanung 
(KAEP) anlässlich der COVID-19-Krise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gesetze-im-internet.de/ppugv_2019/PpUGV.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/ppugv_2019/PpUGV.pdf
http://www.caritas-muenster.de/cms/contents/caritas-muenster.de/medien/dokumente/aktuelles/corona/dkg-rundschreiben/dkg-rundschreiben_329-2020.pdf
http://www.caritas-muenster.de/cms/contents/caritas-muenster.de/medien/dokumente/aktuelles/corona/dkg-rundschreiben/dkg-rundschreiben_329-2020.pdf
http://www.caritas-muenster.de/cms/contents/caritas-muenster.de/medien/dokumente/aktuelles/corona/referentenentwurf-pf/referentenentwurf_pflegepersonaluntergrenzen-verordnung-ppugv_.pdf
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id=%27bgbl120s1701.pdf%27%5d#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl120s1701.pdf%27%5D__1597045115888
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id=%27bgbl120s1701.pdf%27%5d#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl120s1701.pdf%27%5D__1597045115888
https://www.meine-caritas.de/files/newsletters/ff219510-8ec2-4ec0-8b30-7cae22760848/650fba5d-d190-4cba-9fe0-c586243226e5/documents/Pflegepersonaluntergrenzen.pdf
https://www.dkgev.de/dkg/presse/details/zielfuehrende-personalbemessung-statt-reaktivierung-starrer-vorgaben/
https://kkvd.de/downloads/rueckkehr-zu-ppug-fuer-klinikteams-eine-absurde-situation/
https://www.dkgev.de/dkg/presse/details/pflegepersonaluntergrenzen-sind-ein-instrument-der-vergangenheit-und-passen-nicht-zur-pandemiebereitschaft-der-krankenhaeuser/
https://kkvd.de/downloads/ppug-ausweitung-im-corona-winter-nicht-nachvollziehbar/
http://www.caritas-muenster.de/cms/contents/caritas-muenster.de/medien/dokumente/aktuelles/corona/dkg-position-zu-ppug/dkg_position_zu_ppug.pdf
http://www.caritas-muenster.de/cms/contents/caritas-muenster.de/medien/dokumente/aktuelles/corona/kkvd-position-zu-ppu/kkvd_position_zu_ppug.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/200313_empfehlungen_an_krankenhaeuser_zur_eindaemmung_des_corona-virus.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/200313_empfehlungen_an_krankenhaeuser_zur_eindaemmung_des_corona-virus.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/200313_empfehlungen_an_krankenhaeuser_zur_eindaemmung_des_corona-virus.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/200313_empfehlungen_an_krankenhaeuser_zur_eindaemmung_des_corona-virus.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/200313_empfehlungen_an_krankenhaeuser_zur_eindaemmung_des_corona-virus.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/200313_empfehlungen_an_krankenhaeuser_zur_eindaemmung_des_corona-virus.pdf
https://www.bbk.bund.de/DE/TopThema/TT_2020/TT_Handbuch_KAEP.html
https://www.bbk.bund.de/DE/TopThema/TT_2020/TT_Handbuch_KAEP.html
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• BZ_MS_Maßnahmen in 
psychiatrischen Kliniken und 
Fachabteilungen bezogen auf das 
Corona-Virus 

 
Mit Schreiben vom 11.05.2020 hat der Minister 
die Krankenhäuser über die „Aktualisierte 
CoronsSchVO darüber informiert. Demnach 
sind ab dem 20.05.2020 wieder Besuche in 
Krankenhäusern auf der Basis eines 
einrichtungsbezogenen Hygiene- und 
Infektionsschutzkonzepts wieder zulässig. 
 

Hierzu 

Ausweisung als Spezialversorger nach § 26 G-

BA-Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Runderlass zum Krankenhausplan Nordrhein-Westfalen 
Gestuftes System von Notfallstrukturen in 
Krankenhäusern - Ausweisung als Spezialversorger nach 
§ 26 G-BA-Beschluss gemäß „Regelungen zu einem 
gestuften System von Notfallstrukturen in 
Krankenhäusern gemäß § 136 c Abs. 4 SGB V" 
 

• Anträge Notfallversorgung 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bezirksregierungen haben die neuen 
Feststellungsbescheide an die Krankenhäuser 
versandt 
 

Investitionsprogramme 
 

 

Aufstellung des Investitionsprogramms 2020 
Geänderte Auszahlungsmodalitäten 2020 
 
Zur Vermeidung kurzfristiger Liquiditätsengpässe 
aufgrund der Corona-Krise, werden die noch 
ausstehenden Zahlungen der pauschalen Fördermittel 
nach § 18 Abs. 1 und 2 KHGG NRW für das Jahr 2020 auf 
den 01. April 2020 vorgezogen.  
 
Die Fördermittel können zur Zwischenfinanzierung von 
Ausgaben, die infolge der Corona Pandemie entstehen 
sowie zur Sicherstellung der Liquidität, bis zum 30. 
September 2020 eingesetzt werden. Die 
Fördermittelkonten gem. §21 Abs.7 KHGG NRW müssen 
jedoch bis zum 31.Dezember 2020 vollständig 
ausgeglichen werden. Daneben hat das MAGS das 
diesjährige IP 2020 veröffentlicht. 

• Informationsschreiben Landesausschuss f KH 

 

http://www.caritas-muenster.de/cms/contents/caritas-muenster.de/medien/dokumente/aktuelles/corona/massnahmen-in-psychi/20200319_massnahmen_in_psychiatrischen_kliniken_und_fachabteilungen_bezogen_auf_das_corona_virus.pdf
http://www.caritas-muenster.de/cms/contents/caritas-muenster.de/medien/dokumente/aktuelles/corona/massnahmen-in-psychi/20200319_massnahmen_in_psychiatrischen_kliniken_und_fachabteilungen_bezogen_auf_das_corona_virus.pdf
http://www.caritas-muenster.de/cms/contents/caritas-muenster.de/medien/dokumente/aktuelles/corona/massnahmen-in-psychi/20200319_massnahmen_in_psychiatrischen_kliniken_und_fachabteilungen_bezogen_auf_das_corona_virus.pdf
http://www.caritas-muenster.de/cms/contents/caritas-muenster.de/medien/dokumente/aktuelles/corona/massnahmen-in-psychi/20200319_massnahmen_in_psychiatrischen_kliniken_und_fachabteilungen_bezogen_auf_das_corona_virus.pdf
http://www.caritas-muenster.de/cms/contents/caritas-muenster.de/medien/dokumente/aktuelles/corona/oeffnung-fuer-besuch/200511_ffnung_fuer_besuche_-_krankenhaeuser.pdf
http://www.caritas-muenster.de/cms/contents/caritas-muenster.de/medien/dokumente/aktuelles/corona/oeffnung-fuer-besuch/200511_ffnung_fuer_besuche_-_krankenhaeuser.pdf
http://www.caritas-muenster.de/cms/contents/caritas-muenster.de/medien/dokumente/aktuelles/corona/oeffnung-fuer-besuch/200511_ffnung_fuer_besuche_-_krankenhaeuser.pdf
http://www.caritas-muenster.de/cms/contents/caritas-muenster.de/medien/dokumente/aktuelles/corona/oeffnung-fuer-besuch/200511_ffnung_fuer_besuche_-_krankenhaeuser.pdf
http://www.caritas-muenster.de/cms/contents/caritas-muenster.de/medien/dokumente/aktuelles/corona/oeffnung-fuer-besuch/200511_ffnung_fuer_besuche_-_krankenhaeuser.pdf
http://www.caritas-muenster.de/cms/contents/caritas-muenster.de/medien/dokumente/aktuelles/corona/oeffnung-fuer-besuch/200511_ffnung_fuer_besuche_-_krankenhaeuser.pdf
http://www.caritas-muenster.de/cms/contents/caritas-muenster.de/medien/dokumente/aktuelles/corona/oeffnung-fuer-besuch/200511_ffnung_fuer_besuche_-_krankenhaeuser.pdf
https://www.meine-caritas.de/files/newsletters/ff219510-8ec2-4ec0-8b30-7cae22760848/157c421c-9e30-41b7-b7d4-d5ca8c1aa043/documents/Anlage%207%20-%20Runderlass_%20Ausweisung_Spezialversorger.pdf
https://www.meine-caritas.de/files/newsletters/ff219510-8ec2-4ec0-8b30-7cae22760848/157c421c-9e30-41b7-b7d4-d5ca8c1aa043/documents/Anlage%207%20-%20Runderlass_%20Ausweisung_Spezialversorger.pdf
https://www.meine-caritas.de/files/newsletters/ff219510-8ec2-4ec0-8b30-7cae22760848/157c421c-9e30-41b7-b7d4-d5ca8c1aa043/documents/Anlage%207%20-%20Runderlass_%20Ausweisung_Spezialversorger.pdf
https://www.meine-caritas.de/files/newsletters/ff219510-8ec2-4ec0-8b30-7cae22760848/157c421c-9e30-41b7-b7d4-d5ca8c1aa043/documents/Anlage%207%20-%20Runderlass_%20Ausweisung_Spezialversorger.pdf
https://www.meine-caritas.de/files/newsletters/ff219510-8ec2-4ec0-8b30-7cae22760848/157c421c-9e30-41b7-b7d4-d5ca8c1aa043/documents/Anlage%207%20-%20Runderlass_%20Ausweisung_Spezialversorger.pdf
https://www.meine-caritas.de/files/newsletters/ff219510-8ec2-4ec0-8b30-7cae22760848/157c421c-9e30-41b7-b7d4-d5ca8c1aa043/documents/Anlage%207%20-%20Runderlass_%20Ausweisung_Spezialversorger.pdf
https://www.meine-caritas.de/files/newsletters/ff219510-8ec2-4ec0-8b30-7cae22760848/157c421c-9e30-41b7-b7d4-d5ca8c1aa043/documents/Anlage%208%20-%20Antraege_Notfallversorgung.pdf
https://www.meine-caritas.de/files/newsletters/ff219510-8ec2-4ec0-8b30-7cae22760848/157c421c-9e30-41b7-b7d4-d5ca8c1aa043/documents/Anlage%208%20-%20Antraege_Notfallversorgung.pdf
https://www.meine-caritas.de/files/newsletters/ff219510-8ec2-4ec0-8b30-7cae22760848/d8e3d1aa-4557-4b7d-8959-055a8c4fc72a/documents/Informationsschreiben_Landesausschuss_f_KH_Planung.pdf
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• Planung und IP 2020 

 

Sonderinvestition 
NRW stellt Kliniken und Pflegeschulen 
zusätzlich 1 Milliarde zur Verfügung 

Nordrhein-Westfalens Landesregierung fördert Kliniken 
und Pflegeschulen des Landes mit zusätzlich 1 Milliarde 
Euro. Aus den Mitteln des Sonderinvestitionsprogramms 
entfallen 750 Millionen auf Kliniken und 250 Millionen 
Euro auf Pflegeschulen. 
 

Die Auszahlung der Mittel soll schnell und 
unbürokratisch geschehen. Gefördert werden können 
alle Krankenhausträger, deren Krankenhäuser zum 
Zeitpunkt der Förderung im Krankenhausplan 
Nordrhein-Westfalen ausgewiesen sind und im Jahr 
2020 einen Anspruch auf Pauschalförderung haben. 
Die Auszahlung soll schnell und unbürokratisch 
erfolgen. Das Geld soll für  Sanierungs- und 
Modernisierungsmaßnahmen, beispielsweise für 
energetische Sanierungen, Maßnahmen zur 
Verbesserung des Brandschutzes, bauliche 
Umgestaltungen wie beispielsweise Patienten- und 
Badezimmer sowie Investitionen in die IT-
Infrastruktur 
 
PM-Meldung des MAGS (LINK) 
PM-Meldung der KGNW (LINK) 
 
Bericht an Landtagsausschuss für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales zum Thema: „Haushalt: MAGS- Corona-
Konjunkturprogramm I“ (LINK) 
 
 
 
 

Die 250 Millionen Euro dienen der Förderung 
staatlich anerkannter Pflegeschulen mit Sitz in 
Nordrhein-Westfalen, die nicht den Vorgaben des 
Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG) 
unterliegen und nicht mit einem Krankenhaus als 
Mehrheitsgesellschafter verbunden sind.   
 
Förderschwerpunkt für Pflegeschulen:  
Aufbau von Ausbildungsplätzen an Pflegeschulen 
sowie Modernisierungsmaßnahmen der 
Pflegeschulen (bspw. Modernisierung der Lehr- und 
Übungsräume für den theoretischen und praktischen 
Unterricht, energetische 
Modernisierungsmaßnahmen oder Umbau von 
Waschräumen).  
 
Die Verfahren zur Verteilung der Mittel befinden sich 
in der haus- und ressortübergreifenden Abstimmung 
im MAGS und sollen sobald als möglich nach 
Abschluss des Abstimmungsprozesses über das 
Ministerialblatt und die Homepage des MAGS 
veröffentlicht werden.  
 
PM der MAGS vom 23.10.2020 (LINK). 
Weitere Informationen auf der Webseite der MAGS, 
u. a. Förderaufruf, Förderrichtline, FAQ-Übersicht, 
Mustervorlagen (LINK) 
 
 
Die Förderrichtlinie für die  750 Millionen Euro für 
die Krankenhäuser befindet sich derzeit in der 
Abstimmung.   

DIVI Intensivregister-Verordnung   

https://www.meine-caritas.de/files/newsletters/ff219510-8ec2-4ec0-8b30-7cae22760848/d8e3d1aa-4557-4b7d-8959-055a8c4fc72a/documents/IP_2020.pdf
https://www.mags.nrw/pressemitteilung/laumann-patientinnen-und-patienten-sollen-investitionen-spueren
https://www.kgnw.de/presse/pressemitteilungen/2020_08_19_pm_nrw_sonderinvestitionsprogramm/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fopal.landtag.nrw.de%2Fportal%2FWWW%2Fdokumentenarchiv%2FDokument%2FMMV17-3761.pdf&data=02%7C01%7Cbook%40caritas-muenster.de%7C6192de3a546349c60e9408d849d2287f%7C810164a5596d439fb9bf84f68aa6f191%7C0%7C0%7C637340514256641380&sdata=3E4aT1vhiKIeW5IQzHLKvNQQPNrn6sA75nPYviNk5eQ%3D&reserved=0
https://www.mags.nrw/pressemitteilung/minister-laumann-ein-kraftakt-fuer-die-pflege-land-stellt-zusaetzlich-250-millionen
https://www.mags.nrw/pflegeschulen-sonderprogramm
http://www.caritas-muenster.de/cms/contents/caritas-muenster.de/medien/dokumente/aktuelles/corona/divi-intesivregister/200416_divi_intensivregister-verordnung.pdf


33 
 

Thema (Gesetz, Verordnung, Erlass) Inhalt (Auszüge) Hinweise und offene Fragen 

 
Verordnung zur Aufrechterhaltung und 
Sicherung intensivmedizinischer 
Krankenhauskapazitäten (DIVI IntensivRegister-
Verordnung)  
(Stand: 29.05.2020) 
 
Intensivregister der Deutschen 
Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und 
Notfallmedizin (DIVI) (Webseite). 
 
Krankenhausmodul "MediRIG" von IG NRW  
 
Die angestrebte Kompatibilität mit dem DIVI-
IntensivRegister wurde vom MAGS verfolgt und 
erstellt. 
 

• Schreiben des MAGS vom 16.04.2020 

• Meldung gemäß DIVI IntensivRegister-
Verordnung 

• Schreiben des MAGS vom 06.04.2020 

• Ausfüllhinweise zum 
Krankenhausmodul „MediRIG“ 

• Schreiben des MAGS vom 15.06.2020 

 

 
Das DIVI-Intensivregister erfasst die freien und belegten 
Behandlungskapazitäten in der Intensivmedizin von 
etwa 1.300 Akut-Krankenhäusern.Im Rahmen der SARS-
CoV-2-Pandemie werden die aktuelle Fallzahlen 
intensivmedizinisch behandelter COVID-19 PatientInnen 
aufgezeichnet. 
 
Die Erstmeldung musste bis zum 16.04.2020 erfolgen 
(LINK). 
 
Weiterführende Informationen in der Frequently Asked 
Questions (FAQ) Übersicht auf der Webseite des DIVI 
(LINK). 
 

Gesetz zum Schutz der Bevölkerung 
bei einer epidemischen Lage von 
nationaler Tragweite  
 
Mit dem Gesetz wird dem 
Bundesgesundheitsministerium zusätzliche 
Befugnisse gegeben, mit denen es per 
Rechtsverordnung Regelungen treffen kann, u. 
a. auch Eingriffe in Grundrechte wie die 

Mit dem Gesetz wird dem 
Bundesgesundheitsministerium zusätzliche Befugnisse 
gegeben, mit denen es per Rechtsverordnung 
Regelungen treffen kann, u. a. auch Eingriffe in 
Grundrechte wie die persönliche Freiheit oder die 
Versammlungsfreiheit. Zugleich wird mit Inkrafttreten 
des Gesetzes eine „epidemische Lage von nationaler 
Tragweite“ infolge der Corona‐-Pandemie festgestellt. 

 
Regelungsinhalte:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/D/DIVI_IRAEV_BGBl.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/D/DIVI_IRAEV_BGBl.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/D/DIVI_IRAEV_BGBl.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/D/DIVI_IRAEV_BGBl.pdf
https://www.intensivregister.de/#/index
http://www.caritas-muenster.de/cms/contents/caritas-muenster.de/medien/dokumente/aktuelles/corona/schreiben-mags-divi/200416_schreiben_mags_divi_medirig.pdf
http://www.caritas-muenster.de/cms/contents/caritas-muenster.de/medien/dokumente/aktuelles/corona/meldeformular-ausgle/200416_3._meldeformular_ausgleichszahlungen_kh_anpassung_divi-vo.xlsx
http://www.caritas-muenster.de/cms/contents/caritas-muenster.de/medien/dokumente/aktuelles/corona/meldeformular-ausgle/200416_3._meldeformular_ausgleichszahlungen_kh_anpassung_divi-vo.xlsx
http://www.caritas-muenster.de/cms/contents/caritas-muenster.de/medien/dokumente/anlage-1-erweiterung/anlage_1_200406_erweiterung_medirig_ig_nrw_zur_kompatibilitaet_mit_divi-register_1.pdf
http://www.caritas-muenster.de/cms/contents/caritas-muenster.de/medien/dokumente/anlage-2-ausfuellhin/anlage_2_200406_anlage_ausfuellhinweise_neuerungen_covid-19-modul.pdf
http://www.caritas-muenster.de/cms/contents/caritas-muenster.de/medien/dokumente/anlage-2-ausfuellhin/anlage_2_200406_anlage_ausfuellhinweise_neuerungen_covid-19-modul.pdf
http://www.caritas-muenster.de/cms/contents/caritas-muenster.de/medien/dokumente/aktuelles/corona/schreiben-mags-abtei/iv_a_3_schreiben_mags_abteilungsleiter_gesundheit_divi_iraev_20200615.pdf
https://www.divi.de/register/intensivregister
https://www.intensivregister.de/#/faq
http://www.caritas-muenster.de/cms/contents/caritas-muenster.de/medien/dokumente/gesetz-zum-schutz-de/gesetz_zum_schutz_der_bevoelkerung_bei_einer_epidemischen_lage_von_nationaler_tragweite.pdf
http://www.caritas-muenster.de/cms/contents/caritas-muenster.de/medien/dokumente/gesetz-zum-schutz-de/gesetz_zum_schutz_der_bevoelkerung_bei_einer_epidemischen_lage_von_nationaler_tragweite.pdf
http://www.caritas-muenster.de/cms/contents/caritas-muenster.de/medien/dokumente/gesetz-zum-schutz-de/gesetz_zum_schutz_der_bevoelkerung_bei_einer_epidemischen_lage_von_nationaler_tragweite.pdf
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persönliche Freiheit oder die 
Versammlungsfreiheit. Zugleich wird mit 
Inkrafttreten des Gesetzes eine „epidemische 
Lage von nationaler Tragweite“ infolge der 
Corona-Pandemie festgestellt. 
 
 
 
 

 

 

 

Zweites Gesetz zum Schutz der 
Bevölkerung bei einer epidemischen 
Lage von nationaler Tragweite 
verabschiedet.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Übertragung der heilkundlichen Tätigkeiten auf die 
aufgeführten Berufe (vgl. § 5a) 

• BMG kann Approbationsordnung für Ärzte ändern 

• BMG kann Versorgung (Verteilung) mit 
Medizinprodukten sicherstellen 

• Per Rechtsverordnung kann das BMG Regelungen, die 
die Selbstverwaltung im Gemeinsamen 
Bundesausschuss getroffen hat, anpassen, ergänzen 
oder aussetzen 

 
 

• Ausweitung des Infektionsschutzes und Stärkung 
des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) 
 

• Auswirkungen der Ausgleichszahlungen / 
Datenübermittlungspflicht;  
Datenübermittlungspflicht für Krankenhäuser bis 
zum 15.06.2020 (Datenzeitraum 01.01.2020 – 
31.05.2020); weitere Datenmeldung zum 
15.10.2020 (Datenzeitraum 01.01.2020 – 
30.09.2020)  Datenlieferung ist bei falscher oder 
unvollständiger sanktionsbewährt (Abs. 3). 

 

• Kostenübernahme für bestimmte Testungen auf 
eine Infektion oder Immunität durch das BMG 

• Klarstellungen im Bereich der Medizinischen 
Dienste 

• Kostenübernahme ausländischer Corona-Patienten 

• Fristverlängerung für die Vertragsparteien zur 
Einleitung des Vergabeverfahrens für das AOP-
Gutachten 

• Ausnahmen von Prüfungen bei Krankenhaus-
behandlungen. Aussetzung der Prüfung von 
gelisteten Mindestmerkmalen für vom DIMDI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/custom/app/pdf.xqy?ident=c197e772711a3ba8e0faa24afce0d16e29c09862&timestamp=20200522095004&version=2.2&documentId=632106
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/custom/app/pdf.xqy?ident=c197e772711a3ba8e0faa24afce0d16e29c09862&timestamp=20200522095004&version=2.2&documentId=632106
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/custom/app/pdf.xqy?ident=c197e772711a3ba8e0faa24afce0d16e29c09862&timestamp=20200522095004&version=2.2&documentId=632106
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/custom/app/pdf.xqy?ident=c197e772711a3ba8e0faa24afce0d16e29c09862&timestamp=20200522095004&version=2.2&documentId=632106
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bestimmten Kodes des Operationen- und 
Prozedurenschlüssels (OPS-Kodes) 

 

• Ermittlung des notwendigen Dialysebedarfs bei 
COVID-19-Patienten mit intensivmedizinischer 
Behandlung  

• Verschiebung des Inkrafttretens des 
Medizinprodukte-EU-Anpassungsgesetzes 

• Corona-Prämien für Beschäftigte in 
Pflegeeinrichtungen  

• Ersatzweise kurzzeitpflegerische Versorgung von 
zuvor vollstationär behandelten Patienten in Reha-
Einrichtungen, wenn eine Betreuung im Pflegeheim 
nicht möglich ist 

 

• COVID-19-Testungen in Krankenhäusern – 
Verhandlung eines Zusatzentgelt auf Bundesebene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ausnahmetatbestand beim FDA und Festsetzung 
eines Pflegeentgeltwertes (Möglichkeit Leistungen 
von der Erhebung des FDA auszunehmen) 

 

• Des Weiteren wurde festgelegt, das der 
Pflegeentgeltwert in Höhe von 185,-Euro auch dann 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anpassung der Vereinbarung nach § 26 Abs. 2 KHG 
über ein Zusatzentgelt für Testungen auf das 
Coronavirus SARS-CoV-2 im Krankenhaus:  
 
Die Höhe des Zusatzentgeltes für diese Testungen 
beträgt rückwirkend für alle Aufnahmen ab dem 
15.10.2020 19,00 Euro. Es besteht die Möglichkeit 
einer Nachtragsrechnung für bereits entlassene Fälle 
bis zum 31.12.2020. Das Zusatzentgelt für die PCR-
Testungen bleibt unverändert bei 52,50 Euro. Das 
Unterschriftenverfahren wird eingeleitet (siehe 
KGNW-Rundschreiben 807/2020 vom 05.11.2020) 
 
 

https://www.kgnw.de/dv/mitgliederservice/archiv/kgnw_rs_2020_807.pdf/
https://www.kgnw.de/dv/mitgliederservice/archiv/kgnw_rs_2020_807.pdf/
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Entwurf eines Dritten Gesetz zum 
Schutz der Bevölkerung bei einer 
epidemischen Lage von nationaler 
Tragweite  
 
Kabinett: 28.10.2020 
 
Die 1. Lesung im Bundestag fand am 
06.11.2020 statt. 

 

 

abgerechnet werden darf, wenn bereits ein 
niedriger Pflegeentgeltwert vereinbart wurde. Der 
Pflegeentgeltwert ab 2021 beträgt 146,55 Euro, 
sofern nicht anderweitig vereinbart 

 

• Differenzierung der Ausgleichspauschale  

Die Ausgleichspauschale für Krankenhäuser soll per 

Rechtsverordnung anhand der Krankenhausbetten 

oder anderer krankenhausbezogener Kriterien 

differenziert werden können. 

 

• Sicherstellung der Versorgung in SPZ und 
medizinischen Behandlungszentren  
 

Die Zahlung von Sonderleistungen während der 
Coronavirus SARS-CoV-2-Pandemie für Beschäftigte in 
zugelassenen Pflegeeinrichtungen 
 
 

• Vorbereitung von Impfprogrammen 

• Bessere Nachverfolgung des 
Infektionsgeschehens durch digitale 
Einreiseanmeldung 

• Weitere Unterstützung für erwerbstätige 
Eltern 

• Anspruch auf Verdienstausfall wird neu 
geregelt 

• Weiterentwicklung der verwendeten 
Surveillance-Instrumente Mehr 
Laborkapazitäten für Corona-Tests 

 
 
 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/B/BevSchutzG_BT.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/B/BevSchutzG_BT.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/B/BevSchutzG_BT.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/B/BevSchutzG_BT.pdf
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Gesetz zur konsequenten und 
solidarischen Bewältigung der 
COVID-19- Pandemie in Nordrhein-
Westfalen und zur Anpassung des 
Landesrechts im Hinblick auf die 
Auswirkungen einer Pandemie vom 
14.04.2020 

 
14.04.2020: Der Landtag verabschiedet 
„Epidemie-Gesetz“ und stellt „epidemische 
Lage von landesweiter Tragweite“ fest  
 
Gesetzestext (LINK) 
 

 
 
Mit diesem Gesetz hat der Landtag eine „epidemische 
Lage von landesweiter Tragweite“ festgestellt. Das 
Gesetz ist bis zum 31.03.2021 befristet. 
 
Die Einzel-Ermächtigungen durch die Ministerien haben 
nur eine Gültigkeit von 2 Monaten. Einer etwaigen 
Verlängerung muss das Parlament zustimmen. 
 

 
 
Anmerkungen der Landesarbeitsgemeinschaft NRW 
(Pandemiegesetz v. 31.03.2020) 
 

Coronaeinreiseverordnung 
 
Verordnung zum Schutz 
vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 in Bezug auf Ein- und Rückreisende 
(CoronaEinrVO) vom 06.11.2020 
gültig seit dem 09.11.2020 
 

 
 
Interessant für Krankenhausträger 
Absonderung für Ein- und Rückreisende,  
beispielsweise relevant für Mitarbeitende, die aus einer 
Reise heimkehren.  

 

Corona-Schutzverordnung  
 
Corona-Schutzverordnung (CoronaSchVO) vom 
30.11.2020, gültig seit dem 10.11.2020 
 
Anlage „Hygiene- und 
Infektionsschutzstandards“ zur CoronaSchVO 
NRW, gültig seit dem 05.11.2020 
 

 
 
 

• Regelungen für Stationäre Gesundheits- und 
Pflegeeinrichtungen (vgl. §5) zu  

o Schutzmaßnahmen für Patienten, 
Bewohner und Personal 

o Besuchskonzepte  

 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=18406&ver=8&val=18406&sg=0&menu=1&vd_back=N
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=18406&ver=8&val=18406&sg=0&menu=1&vd_back=N
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=18406&ver=8&val=18406&sg=0&menu=1&vd_back=N
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=18406&ver=8&val=18406&sg=0&menu=1&vd_back=N
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=18406&ver=8&val=18406&sg=0&menu=1&vd_back=N
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=18406&ver=8&val=18406&sg=0&menu=1&vd_back=N
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=18406&ver=8&val=18406&sg=0&menu=1&vd_back=N
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=18406&sg=0
http://www.caritas-muenster.de/cms/contents/caritas-muenster.de/medien/dokumente/aktuelles/corona/anmerkungen-zum-pand/2020-03-31_anmerkungen_zum_pandemiegesetz.pdf
http://www.caritas-muenster.de/cms/contents/caritas-muenster.de/medien/dokumente/aktuelles/corona/anmerkungen-zum-pand/2020-03-31_anmerkungen_zum_pandemiegesetz.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/201106_coronaeinrvo_ab_09.11.2020.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/201106_coronaeinrvo_ab_09.11.2020.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/201106_coronaeinrvo_ab_09.11.2020.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/201106_coronaeinrvo_ab_09.11.2020.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/201016_coronaschvo_ab_17.10.2020.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/201109_coronaschvo_ab_10.11.2020_lesefassung.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/201109_coronaschvo_ab_10.11.2020_lesefassung.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/201016_anlage_hygiene_zur_coronaschvo_ab_17.10.2020.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/201016_anlage_hygiene_zur_coronaschvo_ab_17.10.2020.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/201016_anlage_hygiene_zur_coronaschvo_ab_17.10.2020.pdf
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Ordnungswidrigkeiten nach dem 
Infektionsschutzgesetz im Zusammenhang mit 
der Coronaschutzverordnung (CoronaSchVO) 
(Stand 05.11.2020) 
 
 

• Gestattung von Sportangebote, an denen eine 
Teilnahme regelmäßig aufgrund einer ärztlichen 
Verordnung erfolgt (vgl § 9 Abs. 1a) 

Coronabetreuungsverordnung 
(CoronaBetrVO) 
 
Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen 
mit dem Coronavirus im Bereich der 
Betreuungsinfrastruktur 
(Coronabetreuungsverordnung) vom 
30.09.2020,  
gültig ab dem 10.11.2020 
 
Anlage zur Coronabetreuungsverordnung, 
gültig ab 01.09.2020  
 
Anlage 1. Tätigkeitsbereiche für eine 
erweiterte Notfallbetreuung (bis 22.04.2020) 
 
Anlage 2. Tätigkeitsbereiche für eine 
erweiterte Notfallbetreuung ab 23. April 2020 
 
Informationen vom Ministerium für Kinder, 
Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes 
Nordrhein-Westfalen für Träger von 
Kindertageseinrichtungen etc. und für Eltern 
 
weitere Dokumente:  

• Bescheinigung für erwerbstätige 
Alleinerziehende 

• Bescheinigung für Alleinerziehende in 
einer Schul- oder Hochschulausbildung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/201104_bkat_zur_coronaschvo_ab_05.11.2020.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/201104_bkat_zur_coronaschvo_ab_05.11.2020.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/201104_bkat_zur_coronaschvo_ab_05.11.2020.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/201104_bkat_zur_coronaschvo_ab_05.11.2020.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/201109_coronabetrvo_ab_10.11.2020_lesefassung.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/201109_coronabetrvo_ab_10.11.2020_lesefassung.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/201109_coronabetrvo_ab_10.11.2020_lesefassung.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/201109_coronabetrvo_ab_10.11.2020_lesefassung.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/201109_coronabetrvo_ab_10.11.2020_lesefassung.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/201109_coronabetrvo_ab_10.11.2020_lesefassung.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/200831_anlage_zur_coronabetrvo_ab_01.09.2020.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/200831_anlage_zur_coronabetrvo_ab_01.09.2020.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/anlage_1_zur_coronabetrvo_vom_16.04.2020.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/anlage_1_zur_coronabetrvo_vom_16.04.2020.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/2020-04-17_anlage_2_zur_coronabetrvo_ab_23.04.2020.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/2020-04-17_anlage_2_zur_coronabetrvo_ab_23.04.2020.pdf
https://www.meine-caritas.de/files/newsletters/ff219510-8ec2-4ec0-8b30-7cae22760848/2baeb58f-3cee-45db-a5f0-669534d788c7/documents/20200424%20Offizielle%20Information%20Land%20NRW%20Öffnung%20Alleinerziehende.pdf
https://www.meine-caritas.de/files/newsletters/ff219510-8ec2-4ec0-8b30-7cae22760848/2baeb58f-3cee-45db-a5f0-669534d788c7/documents/20200424%20Offizielle%20Information%20Land%20NRW%20Öffnung%20Alleinerziehende.pdf
https://www.meine-caritas.de/files/newsletters/ff219510-8ec2-4ec0-8b30-7cae22760848/2baeb58f-3cee-45db-a5f0-669534d788c7/documents/20200424%20Offizielle%20Information%20Land%20NRW%20Öffnung%20Alleinerziehende.pdf
https://www.meine-caritas.de/files/newsletters/ff219510-8ec2-4ec0-8b30-7cae22760848/2baeb58f-3cee-45db-a5f0-669534d788c7/documents/Bescheinigung%20Alleinerziehende.pdf
https://www.meine-caritas.de/files/newsletters/ff219510-8ec2-4ec0-8b30-7cae22760848/2baeb58f-3cee-45db-a5f0-669534d788c7/documents/Bescheinigung%20Alleinerziehende.pdf
https://www.meine-caritas.de/files/newsletters/ff219510-8ec2-4ec0-8b30-7cae22760848/2baeb58f-3cee-45db-a5f0-669534d788c7/documents/Bescheinigung%20Alleinerziehende%20Schule-Hochschule.pdf
https://www.meine-caritas.de/files/newsletters/ff219510-8ec2-4ec0-8b30-7cae22760848/2baeb58f-3cee-45db-a5f0-669534d788c7/documents/Bescheinigung%20Alleinerziehende%20Schule-Hochschule.pdf
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• Bescheinigung des Arbeitgebers zur 
Unabkömmlichkeit der 
Arbeitnehmerin/des Arbeitnehmers 

 

Allgemeinverfügungen 
 
Allgemeinverfügung Sicherstellung einer 
landesweiten Betreuungs- und 
Untersuchungsstruktur für Menschen mit 
Behinderung und Personen mit besonderen 
sozialen Schwierigkeiten 
(CoronaAVEingliederungs- und Sozialhilfe/  
CoronaAVEGHSozH) vom 04.11.2020 
 
Allgemeinverfügung Schutz von Menschen mit 
Behinderungen und Personen mit besonderen 
sozialen Schwierigkeiten in besonderen 
Wohnformen der Eingliederungshilfe und 
Einrichtungen der Sozialhilfe vor dem Eintrag 
von SARS-CoV-2-Viren unter Berücksichtigung 
des Rechts auf soziale Teilhabe vom 
27.08.2020 
 
Allgemeinverfügung zum Schutz von 
Pflegeeinrichtungen vor dem Eintrag von SARS-
CoV-2-Viren unter Berücksichtigung des Rechts 
auf Teilhabe und sozialer Kontakte der 
pflegebedürftigen Menschen 
(CoronaAVPflegeundBesuche) vom 04.11.2020  
 
 
Allgemeinverfügung Sicherstellung einer 
landesweiten Betreuungs- und 
Untersuchungsstruktur für Menschen mit 
Behinderung und Personen mit besonderen 

 
 
Interessant für Krankenhausträger 
 
CoronaAVEGHSozH 
Punkt 3. Neu- und Wiederaufnahmen 
 
 
 
 
CoronaAVPflege 
Punkt 2.  
Aufnahmeverpflichtung vollstationärer 
Pflegeeinrichtungen 
Punkt 3. 
Verantwortung zur Durchführung von Testungen auf 
eine SARS-CoV-2-Infektion 
 
 

CoronaAVPflegeundBesuche 
Punkt 6.  
Umgang mit infizierten Bewohnern und Verdachtsfällen:  
Es soll nach Möglichkeit vor Entlastung eine Testung 
erfolgen.   
 
 
 
CoronaAVEingliederungs- und Sozialhilfe 
Punkt 2.  
Verpflichtung zu Neu – und Wiederaufnahmen 
 

 

https://www.meine-caritas.de/files/newsletters/ff219510-8ec2-4ec0-8b30-7cae22760848/2baeb58f-3cee-45db-a5f0-669534d788c7/documents/Bescheinigung%20des%20Arbeitgebers%20zur%20Unabkoemmlichkeit.pdf
https://www.meine-caritas.de/files/newsletters/ff219510-8ec2-4ec0-8b30-7cae22760848/2baeb58f-3cee-45db-a5f0-669534d788c7/documents/Bescheinigung%20des%20Arbeitgebers%20zur%20Unabkoemmlichkeit.pdf
https://www.meine-caritas.de/files/newsletters/ff219510-8ec2-4ec0-8b30-7cae22760848/2baeb58f-3cee-45db-a5f0-669534d788c7/documents/Bescheinigung%20des%20Arbeitgebers%20zur%20Unabkoemmlichkeit.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/201104_aveghsozh.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/201104_aveghsozh.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/201104_aveghsozh.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/201104_aveghsozh.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/201104_aveghsozh.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/201104_aveghsozh.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/201104_aveghsozh.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/200827_av_eghsozh.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/200827_av_eghsozh.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/200827_av_eghsozh.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/200827_av_eghsozh.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/200827_av_eghsozh.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/200827_av_eghsozh.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/200827_av_eghsozh.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/201104_av_pflegeundbesuche.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/201104_av_pflegeundbesuche.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/201104_av_pflegeundbesuche.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/201104_av_pflegeundbesuche.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/201104_av_pflegeundbesuche.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/201104_av_pflegeundbesuche.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/av_eingliederungs-_und_sozialhilfe.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/av_eingliederungs-_und_sozialhilfe.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/av_eingliederungs-_und_sozialhilfe.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/av_eingliederungs-_und_sozialhilfe.pdf
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sozialen Schwierigkeiten 
(CoronaAVEingliederungs- und Sozialhilfe) vom 
15.05.2020 
 
Allgemeinverfügung Durchführung von Lehr- 
und Praxisveranstaltungen sowie Prüfungen an 
den Hochschulen im Land Nordrhein-Westfalen  
vom 30.10.2020 
 
 
 

 
 
 
 
Siehe Kapitel Schulen des Gesundheitswesens 
 
 
 

Coronavirus und FSJ, BFD und 
sonstiger Freiwilligendienst 
 

Erweiterung des Einsatzbereichs von 
Bundesfreiwilligen über den in der 
Einsatzstelle vereinbarten Dienst 
 
 

• BMFSFJ_Erweiterung Einsatzbereich 
Freiwilligendienste vom 19.03.2020 

 

 

 
 
 
Es gilt  
beachten: 

• Schriftliche Zustimmung der Freiwilligen zu dem 
erweiterten Einsatz. 

• Schriftliche Zustimmung der Einsatzstelle zum 
Einsatz der Freiwilligen in dem erweiterten 
Einsatzbereich. 

• Sicherstellung der umfassenden Versicherung 
der Freiwilligen im erweiterten Einsatzbereich 
(insbesondere im Hinblick auf die Unfall- und 
Haftpflichtversicherung) durch die Einsatzstelle. 

• Information des Bundesamts durch die 
Einsatzstelle. Ein Muster ist in Erarbeitung und 
wird in Kürze zur Verfügung gestellt. 
Anforderung des Formulars bei der zuständigen 
Stelle  

• Bescheinigung über Dauer sowie Art des 
Einsatzes durch die empfangende Stelle an die 
Einsatzstelle. 

 

 

https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/av_eingliederungs-_und_sozialhilfe.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/av_eingliederungs-_und_sozialhilfe.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/201030_av_schulen_des_gesundheitswesens.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/201030_av_schulen_des_gesundheitswesens.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/201030_av_schulen_des_gesundheitswesens.pdf
http://www.caritas-muenster.de/cms/contents/caritas-muenster.de/medien/dokumente/aktuelles/corona/erweiterung-einsatzb/20200319_bmfsfj_erweiterung_einsatzbereich_freiwilligendienste.pdf
http://www.caritas-muenster.de/cms/contents/caritas-muenster.de/medien/dokumente/aktuelles/corona/erweiterung-einsatzb/20200319_bmfsfj_erweiterung_einsatzbereich_freiwilligendienste.pdf
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Der oberste Grundsatz der unbedingten Freiwilligkeit 
des Diensts und des absoluten Vorrangs der Sicherheit 
aller Beteiligten bleibt davon unberührt. 
 
 

Steuerliche Erleichterungen:  
 
Das Bundesfinanzministerium hat auf seiner 
Homepage einen Katalog zu den verschiedenen 
steuerlichen Erleichterungen für die von der 
Corona-Krise betroffenen Steuerpflichtigen 
veröffentlicht.  
 
Steuerliche Hilfen für Unternehmen und 
Beschäftigte Stand 20.10.2020 sowie weitere 
Informationen auf der Webseite des 
Bundesministerium für Finanzen(BMF) (LINK) 
 
FAQ-Katalog des Bundesfinanzministeriums 

 

 
Unter anderem werden Antworten zu folgenden 
Themenbereichen gegeben: 

• Allgemeine verfahrensrechtliche Fragen zu den 
Steuererleichterungen 

• Stundungen 

• Erlass von Steuern 

• Außenprüfungen 

• Lohnsteuer 

• Steuerfreie Beihilfen und Unterstützungen für 
Arbeitnehmer 

• Grenzgänger 

• Betriebstätten 

• Maßnahmen im Gemeinnützigkeitssektor 
 

 

 

Hinweise: 

 

• COVID-19-ArbZV, (Verordnung zu Abweichungen vom Arbeitszeitgesetz infolge der COVID-19-Epidemie (COVID-19-Arbeitszeitverordnung - COVID-19-ArbZV)) 

ausgelaufen am 31.07.2020 

• Erweitertes Sonderprogramm „Ersatzmobilität“ , Schreiben der Bezirksregierung, Merkblatt, Nachweisblatt, ausgelaufen am 30.06.2020 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Corona-Schutzschild/2020-03-19-steuerliche-Massnahmen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/2020-04-01-FAQ_Corona_Steuern.html
http://www.gesetze-im-internet.de/covid-19-arbzv/index.html#BJNR610010020BJNE000700000
https://www.meine-caritas.de/files/newsletters/ff219510-8ec2-4ec0-8b30-7cae22760848/30c53b52-e74a-465b-ba77-6703027537de/documents/2020_04_23_Anschreiben_Personal_Original.pdf
https://www.meine-caritas.de/files/newsletters/ff219510-8ec2-4ec0-8b30-7cae22760848/30c53b52-e74a-465b-ba77-6703027537de/documents/2020_04_20_Merkblatt.pdf
https://www.meine-caritas.de/files/newsletters/ff219510-8ec2-4ec0-8b30-7cae22760848/30c53b52-e74a-465b-ba77-6703027537de/documents/2020_04_20_Nachweis_der_Berechtigung.pdf
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Kapitel Schulen des Gesundheitswesens 
Thema (Gesetz, Verordnung, Erlass)  Inhalt (Auszüge) Handlungsempfehlungen, Hinweise und 

offene Fragen 

Allgemeinverfügung (vom 30.10.2020) sowie  
Umsetzungshinweise  (vom 30.10.2020) des MAGS: 
Durchführung von Lehrveranstaltungen sowie 
Prüfungen an den Schulen des Gesundheitswesens 
im Land Nordrhein-Westfalen  
 
 
 
 
 
 
 
 
Verordnung zur Sicherung der Ausbildungen in den 
Gesundheitsfachberufen des BMG vom 10.06.2020 
(gültig bis spätestens zum Ablauf des 31.03.2022) 
 
 
 
Kostenlose Corona-Testungen für Lehrkräfte an 
Schulen des Gesundheitswesens 

• Homepage des MAGS  

• Allgemeinverfügung des Landes NRW 
 
 
Sonderinvestitionsprogramm für Pflegeschulen, die 
nicht mit einem Krankenhaus verbunden sind  
 
 
Ausgleich von Finanzierungslücken der 
Weiterbildungsstätten    

 

U. a.: Die praktische Ausbildung ist gemäß des aktuellen 
Kenntnisstandes der Auszubildenden zu planen. Die 
Durchführung des Unterrichtes ist unter der Einhaltung von 
Hygieneschutzkonzepten (hier: Rückverfolgbarkeit, Sitzpläne) 
möglich, das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung (MNB) ist 
auch im Unterricht notwendig. Ebenfalls muss im 
Schulgebäude und auf dem Schulgelände eine MNB getragen 
werden.  Die Fortführung des theor. Unterrichtes in der 
Häuslichkeit ist weiterhin möglich. Praktische Prüfungen 
sollen je Kurs einheitlich (entweder in den Praxiseinrichtungen 
oder als Simulationsprüfung in der Schule) durchgeführt 
werden.  
 
Eine Verlängerung der Ausbildung ist gem. § 3 möglich.  
Befristet bis zum 30.06.2021 kann die Praxisanleitung auch 
durch Personen erfolgen, deren berufspädagogische 
Zusatzqualifikation begonnen hat und bis zum 30. Juni 2021 
abgeschlossen werden kann (gem. § 7). 
 
Es besteht für die Lehrerinnen und Lehrer zwischen den 
Herbst- und Weihnachtsferien die Möglichkeit, sich bis zu 
dreimal kostenlos auf COVID-19 testen zu lassen. Die Tests der 
Auszubildenden erfolgen über die Praxiseinrichtungen.  
 
 
Im Rahmen des Sonderinvestitionsprogrammes werden 250 
Mio. € für die Pflegeschulen in NRW bereitgestellt.  
 
Es stehen 35 Mio. € bereit für nach dem Weiterbildungsgesetz 
anerkannte Weiterbildungseinrichtungen. Die Förderung kann 
seit dem 22.07.2020 bei den zuständigen Dezernaten 48 der 
Bezirksregierungen beantragt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Näheres und Positionierung der fünf Diözesan-
Caritasverbände in Nordrhein-Westfalen im 
DiCV aktuell 170/2020 vom 27. Oktober 2020 

https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/201030_av_schulen_des_gesundheitswesens.pdf
http://www.caritas-muenster.de/cms/contents/caritas-muenster.de/medien/dokumente/aktuelles/corona/2020-10-30-umsetzung/2020-10-30_umsetzungshinweise.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/A/VO_Ausbildungssicherung.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/A/VO_Ausbildungssicherung.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/presse/pressemitteilungen/beschaeftigte-schulen-und-der-kindertagesbetreuung-weitere-drei-0
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/201102_av-testv.pdf
https://www.mags.nrw/pflegeschulen-sonderprogramm
https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/landesregierung-stellt-35-millionen-euro-fuer-weiterbildungseinrichtungen-zur
https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/landesregierung-stellt-35-millionen-euro-fuer-weiterbildungseinrichtungen-zur
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Kapitel Einrichtungen der Rehabilitation 
Thema (Gesetz, Verordnung, Erlass)  Inhalt (Auszüge) Handlungsempfehlungen, Hinweise und offene Fragen 

Die Erlösausfälle für die Reha-Einrichtungen 
werden vom Sozialdienstleister-
Einsatzgesetz – SodEG und dem KH-
Entlastungsgesetzes geregelt 
 

• Krankenhausentlastungsgesetz 
COVID-19 (Stand 19.05.2020) 

• Sozialdienstleister-Einsatzgesetz – 
SodEG  

 
 
Krankenhausentlastungsgesetz COVID-19 
Die Ausgleichszahlungen nach § 111d SGB V 
werden auf Landesebene verwaltet. In 
Nordrhein-Westfalen obliegt die 
Zuständigkeit dem MAGS (vgl. Übersicht). 
 
 

Bis zu 75% der Erlösausfälle für stationäre und ambulante 
Leistungen der Rentenversicherung sind damit abgedeckt. Die 
Rentenversicherung hat bereits entsprechende 
Antragsformulare zur Verfügung gestellt. Erlösausfälle der 
stationären Reha für die GKV werden über Zuschüsse in Höhe 
von 60% der durchschnittlichen Erlöse gedeckt. 
 
 
 
 
 
Ausgleichszuweisungen über das Ministerium für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales (MAGS): 

• Ausgleich COVID-19 finanzielle Belastungen 

• Merkblatt für Reha_Ausgleichszahlungen 

• Ergänzende Informationen zum Merkblatt 

• Antragsformular_KHG 

• Schreiben der GKV vom 14.07.2020 zu 
Ausgleichzahlungsvereinbarung nach § 111d SGB V: 
Berechnung der durchschnittlichen Vergütung bei 
vereinbarten Pauschalvergütungen 

 
 
Die Vereinbarung zu den Ausgleichszahlungen § 111d SGB V 
sieht eine Nachberechnung der Ausgleichsansprüche vor, wenn 
zwischenzeitlich Vergütungssatzerhöhungen erfolgt waren. Die 
Nachberechnung musste mit der letzten Meldung geltend 
gemacht werden. Der GKV-Spitzenverband hatte dazu eine 
Berechnungsvorlage zur Verfügung gestellt (Reha-Information 
vom 10.09.2020). Offenbar gab es Differenzen bei der 
Auslegung zur konkreten Berechnung, so dass nun ergänzend 
eine Klarstellung mit Beispielsrechnung erarbeitet wurde.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktdaten der zuständigen Mitarbeiterinnen des 
MAGS: 
Frau Dr. Dybowski - 0211 - 855 4117 
Frau Guth - 0211 - 855 3464 
Covid19-KHEG@mags.nrw.de 
Weitere Informationen auf der Webseite der DKG 
(LINK) 
 
 

https://www.gesetze-im-internet.de/khentgg/BJNR142200002.html
https://www.gesetze-im-internet.de/khentgg/BJNR142200002.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sodeg/
http://www.gesetze-im-internet.de/sodeg/
https://www.meine-caritas.de/files/newsletters/ff219510-8ec2-4ec0-8b30-7cae22760848/78d9d8ed-4883-42f3-96de-53a76fbe3eab/documents/200401_Ausgleich_COVID-19_bedingter_finanzieller_Belastungen.pdf
https://www.meine-caritas.de/files/newsletters/ff219510-8ec2-4ec0-8b30-7cae22760848/78d9d8ed-4883-42f3-96de-53a76fbe3eab/documents/Merkblatt_f%C3%BCr_Reha_Ausgleichszahlungen.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/8._ergaenzende_informationen_zum_merkblatt.pdf
https://www.meine-caritas.de/files/newsletters/ff219510-8ec2-4ec0-8b30-7cae22760848/78d9d8ed-4883-42f3-96de-53a76fbe3eab/documents/Meldeformular_KHG_Ausgleichszahlungen.xlsx
http://www.caritas-muenster.de/cms/contents/caritas-muenster.de/medien/dokumente/aktuelles/corona/berechnung-von-pausc/2020_07_14_schreiben_an_le-verbaende_111d_sgb_v_berechnung_von_pauschalen.pdf
http://www.caritas-muenster.de/cms/contents/caritas-muenster.de/medien/dokumente/aktuelles/corona/berechnung-von-pausc/2020_07_14_schreiben_an_le-verbaende_111d_sgb_v_berechnung_von_pauschalen.pdf
http://www.caritas-muenster.de/cms/contents/caritas-muenster.de/medien/dokumente/aktuelles/corona/berechnung-von-pausc/2020_07_14_schreiben_an_le-verbaende_111d_sgb_v_berechnung_von_pauschalen.pdf
http://www.caritas-muenster.de/cms/contents/caritas-muenster.de/medien/dokumente/aktuelles/corona/berechnung-von-pausc/2020_07_14_schreiben_an_le-verbaende_111d_sgb_v_berechnung_von_pauschalen.pdf
mailto:Covid19-KHEG@mags.nrw.de
https://www.dkgev.de/themen/finanzierung-leistungskataloge/covid-19/vereinbarung-nach-111d-abs-5-sgb-v/
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Thema (Gesetz, Verordnung, Erlass)  Inhalt (Auszüge) Handlungsempfehlungen, Hinweise und offene Fragen 

 

• Ausgleichszahlungsvereinbarung Vorsorge und 
Rehabilitation: § 7 Nachberechnung der 
Ausgleichsansprüche  

 
Hinweis: Seit dem 1. Oktober sind keine Ausgleichszahlungen 
für Erlösausfälle der Rehabilitation für die Gesetzliche 
Krankenversicherung mehr möglich. Die Regelung wurde 
bislang nicht verlängert.  
 
Durch die Verlängerung des Sozialdienstleister-Einsatzgesetzes 
(SoDEG) bis 31.12.2020 sind aber weiterhin die Zuschüsse der 
Deutschen Rentenversicherung möglich: Die 
Rentenversicherungsträger haben entschieden, einen 
pauschalen Zuschlag zum vereinbarten Vergütungssatz 
(„Corona-Zuschlag“) in Höhe von täglich 8 € (stationär) bzw. 6 € 
(ganztägig ambulant) zu zahlen. Der Zuschlag wird im Zeitraum 
vom 01.08.2020 bis zum 31.12.2020 gezahlt. Die Zahlung ist 
nicht an einen Antrag beim federführenden 
Rentenversicherungsträger gebunden  
 

• Anlage RS Nr_42_2020 
 
Auch der GKV-Spitzenverband empfiehlt seinen 
Mitgliedskassen, in der Zeit vom 01.09.2020 bis 31.12.2020 
einen Corona-Zuschlag in Höhe von täglich 8 € (stationär) bzw. 
6 € (ambulant) zu zahlen. Er empfiehlt, den Kliniken zu 
ermöglichen, den Zuschlag ohne Beantragung bei der 
Abrechnung der jeweiligen Leistung geltend machen zu können. 
Die Entscheidung über die Umsetzung liegt bei den einzelnen 
Krankenkassen  
 

• GKV-Schreiben vom 27.08.2020 
 
 

https://www.dak.de/dak/download/klarstellung-nachberechnung-gkv-sv-pdf-2258450.pdf
https://www.dak.de/dak/download/klarstellung-nachberechnung-gkv-sv-pdf-2258450.pdf
https://www.dak.de/dak/download/klarstellung-nachberechnung-gkv-sv-pdf-2258450.pdf
http://www.caritas-muenster.de/cms/contents/caritas-muenster.de/medien/dokumente/aktuelles/corona/rs-nr-42-2020/rs_nr_42_2020.pdf
http://www.caritas-muenster.de/cms/contents/caritas-muenster.de/medien/dokumente/aktuelles/corona/2020-08-27-gkv-sv/2020-08-27_gkv-sv.pdf
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Zuschüsse nach SodEG 
 

Die Rentenversicherung hat einen Antrag auf Gewährung eines 
vorläufigen Zuschusses zur Verfügung gestellt. Der Antrag wird 
jeweils beim federführenden Rentenversicherungsträger 
gestellt, geltend gemacht werden Ausfälle aller 
Rentenversicherungsträger 

• DRV_RS_Nr. 20_2020 

• DRV_RS_Nr. 20_2020_Antrag 

• DRV_RS Nr 33  2020 
 
Informationen auf der Webseite der DRV zum SodEG (LINK) 
 
Onlinepfad zum Folgeantrag auf Gewährung eines Zuschusses - 
Medizinische Rehabilitationseinrichtungen Juni und Juli (LINK) 
 
Onlinepfad zum Folgeantrag auf Gewährung eines Zuschusses - 
Medizinische Rehabilitationseinrichtungen August und 
September (LINK) 
 
Aufgrund eines entsprechenden Beschlusses im 
Koalitionsausschuss ist mit einer Verlängerung des SodEG, das 
derzeit nur bis zum 30.09.2020 gilt, zu rechnen. Im SodEG sind 
die Zuschüsse zum Ausgleich von Belegungsrückgängen der 
Reha für Renten- und Unfallversicherung geregelt. 
 
 

 
 

 

Vereinbarung nach § 22 Abs. 2 KHG -  Reha-
KHG-COVID-19-Vereinbarung 
 
(„Ersatzkrankenhausleistungen“) 

Reha-KHG-COVID-19-Vereinbarung 
 
Nach § 22 KHG neu können die Bundesländer Reha-
Einrichtungen bestimmen, die Akut-Leistungen zur Entlastung 
der Krankenhäuser erbringen. Seit dem 28.04.2020 regelt die 
Vereinbarung nach § 22 die Vergütung von 
Krankenhausleistungen, die die Reha-Einrichtungen nach § 22 
KHG zur Entlastung der Krankenhäuser erbringen. Die 

 

https://www.meine-caritas.de/files/newsletters/ff219510-8ec2-4ec0-8b30-7cae22760848/78d9d8ed-4883-42f3-96de-53a76fbe3eab/documents/DRV_RS_Nr_20_2020.pdf
https://www.meine-caritas.de/files/newsletters/ff219510-8ec2-4ec0-8b30-7cae22760848/78d9d8ed-4883-42f3-96de-53a76fbe3eab/documents/DRV_RS_Nr_20_2020_Antrag.pdf
https://www.degemed.de/wp-content/uploads/2020/05/RS_Nr_33_2020.pdf
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Home/Corona_Blog/reha_info_SodEG.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Formulare/DE/_pdf/G7172_Folgeantrag.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Formulare/DE/_pdf/G7174_Folgeantrag.html;jsessionid=6E22C84E98A058293FBE421728E1DC6F.delivery1-2-replication
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Vereinbarung mit Anlagen und Ausfüllhinweisen sind auf der 
Webseite der DKG veröffentlicht (LINK) 
 
 

Kurzzeitpflege in Reha-Einrichtungen 
 

Im Rahmen der Corona-Gesetzgebung wurde 
Rehabilitationseinrichtungen die Möglichkeit eröffnet, 
vorübergehend Kurzzeitpflegeleistungen zu erbringen (§ 149 
SGB XI). Inwieweit von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht 
wurde. 
 
Um auf Bundesebne die Auswertung der Thematik zu  beraten, 
bittet der kkvd um Rückmeldungen zum Thema 
(karoline.koerber@caritas.de): 
 
Fragestellungen: 

• Wurden bei Ihnen Kurzzeitpflegeleistungen nach § 149 
SGB XI erbracht? 

• Sollte die Regelung verlängert werden? Kann auch nach 
dem Lock-down, parallel zum „Corona-Regelbetrieb“ 
Kurzzeitpflege in Reha-Einrichtungen erbracht werden? 

 
 
 
 

 

COVID-19-Versorgungsstrukturen-
Schutzverordnung– COVID-19-VSt-SchutzV 
 
Verordnung zum Ausgleich COVID-19 
bedingter finanzieller Belastungen 
der Zahnärztinnen und Zahnärzte, der 
Heilmittelerbringer und der Einrichtungen 
des Müttergenesungswerks oder 
gleichartigen Einrichtungen 
sowie zur Pflegehilfsmittelversorgung 
 

 
 
Die Verordnung regelt,  dass auch die Vorsorge- und 
Rehabilitationskliniken für Mütter/Mutter-Kind/Vater- Kind 
nach § 111a SGB V für die Leistungsausfälle im Bereich der 
Gesetzlichen Krankenversicherung in das bereits für die 
allgemeine stationäre medizinische Vorsorge und Rehabilitation 
geschaffene Ausgleichssystem des § 111 d SGB V (neu) 
einbezogen werden und Erlösminderungen bis zu 60% geltend 
machen können. Zudem ist eine Aufstockung von zum 

 

https://www.dkgev.de/themen/finanzierung-leistungskataloge/covid-19/vereinbarung-nach-22-abs-2-khg/
https://www.dkgev.de/themen/finanzierung-leistungskataloge/covid-19/vereinbarung-nach-22-abs-2-khg/
https://www.dkgev.de/themen/finanzierung-leistungskataloge/covid-19/vereinbarung-nach-22-abs-2-khg/
mailto:karoline.koerber@caritas.de
https://www.gesetze-im-internet.de/covid-19-vst-schutzv/BJNR612500020.html
https://www.gesetze-im-internet.de/covid-19-vst-schutzv/BJNR612500020.html
https://www.gesetze-im-internet.de/covid-19-vst-schutzv/BJNR612500020.html
https://www.gesetze-im-internet.de/covid-19-vst-schutzv/BJNR612500020.html
https://www.gesetze-im-internet.de/covid-19-vst-schutzv/BJNR612500020.html
https://www.gesetze-im-internet.de/covid-19-vst-schutzv/BJNR612500020.html
https://www.gesetze-im-internet.de/covid-19-vst-schutzv/BJNR612500020.html
https://www.gesetze-im-internet.de/covid-19-vst-schutzv/BJNR612500020.html
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 Verbrauch bestimmten Pflegehilfsmittel nach SGB XI um 20 
Euro auf 60 Euro. 
 

Zertifizierungspflicht der stationären 
medizinischen Rehabilitationseinrichtungen 
nach § 37 Abs 3 SGB IX 
 

Vor dem Hintergrund der aktuellen Herausforderungen in der 
Versorgung der stationären medizinischen 
Rehabilitationseinrichtungen von weniger dringlichen 
Verwaltungsaufgaben zu entlasten, werden die vorliegenden 
Zertifikate zum internen QM bis zum 31.12.2020 verlängert und 
die Audits bis dahin ausgesetzt 

• Schreiben Bundesarbeitsgemeinschaft für 

Rehabilitation vom 24.03.2020 

• GKV-Rundschreiben 2020/477 vom 24.06.2020 

 
Ab Januar 2021 wird die externe Reha-Qualitätssicherung der 
GKV (QS-Reha) nicht mehr durch das BQS-Institut durchgeführt 
und ausgewertet. Im Rahmen des dazu durchgeführten 
Ausschreibungsverfahrens hat die die Bietergemeinschaft aQua 
- Institut für angewandte Qualitätsförderung und Forschung im 
Gesundheitswesen GmbH, Göttingen in Kooperation mit der 
Pädagogischen Hochschule Freiburg (PHFR) den Zuschlag 
erhalten und wird als unabhängige Auswertungsstelle nach § 
299 Abs. 3 SGB V beauftragt. 
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http://www.caritas-muenster.de/cms/contents/caritas-muenster.de/medien/dokumente/aktuelles/corona/anlage-11/anlage_1_bar_an_heraus_stellen_fristen_int.qm__37_abs._3_sgb_v_stand_24.03.2020.pdf
http://www.caritas-muenster.de/cms/contents/caritas-muenster.de/medien/dokumente/aktuelles/corona/anlage-11/anlage_1_bar_an_heraus_stellen_fristen_int.qm__37_abs._3_sgb_v_stand_24.03.2020.pdf
http://www.caritas-muenster.de/cms/contents/caritas-muenster.de/medien/dokumente/aktuelles/corona/nachweise-int.qm/rs_2020-477_nachweise_int.qm.pdf

